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') Der Kommandant in der Baukommission
Immer wieder gibt es Fragenvon seiten der Feuerwehrkommandantenzu ihrer
Tätigkeit in der Gemeindebaukommission. Bezirkspräsident Thomas Terzer,
Sekretär der Gemeinde Neumarkt, hat hier einen Leitfaden erstellt, der dem
Kommandanten in dieser nicht unwichtigen Verpflichtung grundsätzliche Aus
kunft gibt. Natürlich ist es in diesem Rahmen nicht möglich, wörtlich auf alle
einschlägigen Gesetze und Verordnungen einzugehen. Diese können Sie sich
beim Gemeindebauamt geben lassen.

Nr.5

I. Der Feuerwehrkommandanl
Rechlsmilglied

der Gemeindebaukommission
Die geltende Feuerwehrordnung in

unserer Region (RG vom 20. August
1954, Nr. 24) bestimmt im Artikel 16,
daß der Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr von Rechts wegen Mitglied
der Gemeindebaukommission ist. Der
Artikel 29 des Landesraumordnungs-

.1' setzes, in dem die Zusammenset-
I ~ g der Kommission geregelt ist prä-

itsiert, daß die Mitgliedschaft dem ge
bietsmäßig zuständigen Feuerwehr
kommandant oder dessen Beauftrag
ten obliegt. Trotz dieses klaren Wort
lautes hat es anläßlich von Erneuerun
gen der Baukommission häufig An
wendungsfehler gegeben, welche eine
Annullierung des Beschlusses und
auch der Folgernaßnahmen zur Folge
haben können. Deshalb sollen hier die
einzelnen Begriffe näher erläutert
werden.

Rechtsmitglied bedeutet, daß die
Zugehörigkeit vom Gesetze bestimmt
ist und der Gemeinderat keine Ermes
sensfreiheit besitzt. Der Name der Per
son kann aus der Ernennungsverfü
gung zum Kommandant oder aus einer
brieflichen Mitteilung entnommen
werden und wird vom Rat lediglich zur
Kenntnis genommen. Die briefliche
Mitteilung ist nicht vorgeschrieben, je
doch zu empfehlen um Unsicherheiten
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bezüglich eventueller Beauftragungen
auszuräumen.

Der Begriff »gebietsmäßig zustän
dig« ist immer relevant, wenn in einer
Gemeinde mehrere Feuerwehren be
stehen. Jede Feuerwehr hat dann in
nerhalb der Gemeindegrenzen ein be
stimmtes Territorium zugewiesen und
ihre gebietsmäßige Zuständigkeit ist
auf dieses Territorium beschränkt. Die
Gebietsabgrenzung wird mit Beschluß
des Gemeinderates anläßlich der Bil
dung einer Feuerwehr vorgenommen
und darauf zum Zeitpunkt einer
Volkszählung jeweils bestätigt.

Schließlich gibt es noch den »Beauf
tragten« zu klären. Eine Beauftragung
kann nur durch den Kommandant und
in schriftlicher Form erfolgen. Dabei
ist nicht vorgeschrieben, wer beauf
tragt werden kann. Doch muß ein Li-

20. Jahrgang

Aus dem Inhalt:
2 Liebe Feuerwehrkameraden.
2 Feuerwehranzeiger
7 IV. Internationales Katastrophenhundetur

nier
8 Für den Verwalter
9 Gemeinschaftsübung auf 2000 m ü. M.

10 Nicht immer Rufer in der Wüste ...
11 75-Jahr-Feier und Seguug des Gerätehauses
U Weihe des neuen Mannschaftswagens der FF

Spinges
13 9O-Jahr-Feier der FF Schleis
14 Die Prüfung der Prüfer
16 AVS-BRD
18 Jugendfeuerwehr

mit abgeleitet werden aus dem beson
deren Aufgabenbereich, den der Feu
erwehrvertreter in der Baukommission
und in der Bautätigkeit allgemein
wahrnehmen muß. Er muß über die
geltenden Feuerschutz- und Brandver
hütungsbestimmungen sowie die tech
nischen Vorschriften dazu, bestens Be
scheid wissen und für deren Beachtung
bei Erteilung der Baukonzession Sorge
tragen. Wegen der damit zusammen
hängenden Verantwortung, ist es drin
gend ratsam von einer Beauftragung
einer anderen Person nur in äußersten
Fällen Gebrauch zu machen. Ausge
nommen ist, bei Bestehen mehrerer
Feuerwehren, die Beauftragung von
Fraktionswehren an den Kommandan
ten der Feuerwehr des Hauptortes
oder einen anderen Kommandanten
des Gemeindegebietes. Dies hat zum
Vorteil, daß nur ein Feuerwehrvertre
ter den Zeitaufwand, der nicht zu un
terschätzen ist, bestreiten muß. Auch
sollte jeweils der Kommandant mit der

... größten Erfahrung und Sachkenntnis
beauftragt werden.

Zusammenfassend wird nochmals
fes\gehalten, daß im Sinne der Gesetz
gebung alle Feuerwehrkommandanten
Mitglieder der Baukommission ihrer
Gemeinde sind, jedoch mit Wort,

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Liebe Feuerwehrkameraden,

0472
0472
(i}472
047
O~72

0471
0471
0471

82769
82468

78400

Folgende Telefon-Vorwahln?m
mernslnd im Feuerwellranzelger
nachzutragen:
Pfunders
Obervinti
Niederrvinti
Weitenta:i
Ten~nten

St. Kassian
Stertl
Wengen

FEUEAWE'HR
A;NZEIGER

»falsch verbunden«

Feuerwehr im Bezirk Bozen
verkauft

Tanklöschfahrzeug
Informationen unter
Tel. (0471) 94 1399.

Außerdem sind fotgende Richtig
stellnngen vor.zunehmen:

Stdte 9:
Landesjugendrefrerent:
Eberha:rd Rainer
Geschäft ~(471) ~6 3ß i €I

privat (0471) ~6 33 €,

Seite 20: MISSIAN
Kdt. Adolf Mavschall
€ehem. Kdt.-Stv.)
K:dt.-Stv. Paul Ral!Hscher
(ehern. Kdt.)

Seite 20: MITTERDORF
Kdt.-Stv. Josef Bertagnoll
kein Telefon
SGhrf. Othmar Hafneif
Arbeit 96 20 84
privat 962074

Seite 21: OBERAUIHASLACH
Gerätehaus 28 38 18

Seite ]6: MERAN'
Notruf 3 66 66

Seite 46: WALTEN
Kdt.-Stv.
Albert Obevprantacher 8 63 7f.

Seite 86: PFUNDERS
Kdt. HubeI1t S:chiner

(04/2)582 22

Seite 97:
ST. MAGDAI.ENA/GSIES
Ka. Th@mas Steinmair
.Ä.Fbeit

Seite 101:
ßchriftführer
Herbert Bertignoll
Büro
ptivatHOLZ (Ahorn)

HÖHE 30 cm

fahrungsaustausch zwischen unseren
Wehren dienen.

Schließlich soll jeder, der eine gute
Idee hat, an die Redaktion Anregungen
zur Gestaltung geben, damit wir nicht
ein Blatt herausbringen, das nicht den
Erwartungen entspricht.

Im Namen des Landesverbandes be
danke ich mich herzlich bei allen, die in
den letzten 20 Jahren ihren Beitrag ge
leistet haben zur Herausgabe unseres
Mitteilungsblattes.

Vor kurzer Zeit hat in Mödling bei
Wien ein Gespräch stattgefunden zwi
schen den Redakteuren europäischer
Feuerwehr-Fachzeitschriften. Dabei
wurde unter anderem angeregt, daß ein
Austausch stattfinden soll von interes
santen Berichten usw. Es ist bestimmt
nicht wichtig für uns, wenn ab und zu in
einer der europäischen Feuerwehrzeit
schriften ein Bericht über die Tätigkeit
von Südtiroler Freiwilligen Feuerweh
ren erscheint. Andererseits herrscht
aber mehr als wir glauben im Ausland
die Meinung, daß es in ganz Italien kein
freiwilliges Feuerwehrwesen gibt und es
schadet bestimmt nicht, wenn ab und zu
irgendwo aufscheint, daß wir in Südti
rol anderen europäischen Ländern
nicht nachstehen in bezug auf aktiven
Feuerschutz und Katastrophenhilfs
dienst. Damit aber Berichte aus unse
rem Blatt übernommen werden, müs
sen sie schon genügend Aussagekraft
und Format haben.

Es grüßt Euch Euer Kamerad
Christoph Sternbach, LFP

Einmaliges Geschenk tür jeden besonderen Anlaß

ECHTE
GRÖDNER
HOLZ
SCHNITZEREI

»Die Freiwillige Feuerwehr«, das
Mitteilungsblatt unseres Landesverban
des wird nun seit 20 Jahren herausgege
ben. Wenn es auch nur einen ganz
bescheidenen Rahmen hat, so hängt
doch allerhand Arbeit daran, es heraus
zubringen.

Das Blatt wurde ins Leben gerufen
von LFP Guido Furlan. Als verant
wortlicher Direktor fungierte bis 1970
Dr. Hans Benedikter. Ab 1971 bis heute
stellt sich dafür Landesrat Dr. Luis
Durnwalder zur Verfügung.

Seit einigen Monaten haben wir einen
Redaktionsstab, bestehend aus vier Mit
gliedern, der bemüht ist, das Blatt für
unsere Feuerwehrmänner einigerma
ßen interessant zu gestalten. Am mei
sten gehen uns dabei Meldungen und
Berichte aus den Bezirken ab, speziell
über Einsätze und interessante Übun
gen. Ein Feuerwehrmann muß be
stimmt kein federgewandter Berichter
statter sein. Ihr braucht uns keine
druckreifen Sachen einbringen. Es ge
nügt eine einfache Schilderung oder
auch mündliche Mitteilung über ein Er
eignis; wir können dann von hier ~us

für die richtige Fassung sorgen (oder lhr
wendet Euch an den Bezirksschrift
führer).

Sehr wertvoll zu berichten sind natür
lich gute Bilder. Das dokumentarische
Festhalten aller wichtigen Ereignisse bei
einer Wehr sollte heute fester Bestand
teil der gesamten Tätigkeit sein.

Unser Mitteilungsblatt soll nicht nur
informieren, sondern soll auch dem Er-
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der Sitzung einberufen. Die Tagesord
nung hat die zu überprüfenden Gesu
che, mit Beschreibung der wesentli
chen Elemente des einzelnen Bauvor
habens, zu enthalten. Eingeladen wer
den nur die wirklichen Mitglieder. Im
Falle einer Verhinderung ist es Aufga
be eines jeden Mitgliedes, seinen Ver
treter zu verständigen. Mitglieder, die
ohne einen triftigen Grund in mehr als
drei aufeinanderfolgenden Sitzungen
abwesend sind, werden vom Gemein
derat ihres Amtes verlustig erklärt und
ersetzt. Dies gilt nicht für Rechtsmit
glieder, wie dies auch der Feuerwehr
kommandant ist.

Die Sitzung ist gültig, wenn die
Mehrheit der Mitglieder anwesend
sind. Bereits vor der Sitzung muß der
Landessachverständige jedes Projekt
hinsichtlich seiner Ubereinstimmung
mit den Zielsetzungen des Land
schaftsschutzes und dem Landesraum
ordnungsgesetz prüfen. Diese Über
prüfung muß aus dem Sitzungsproto
kolI hervorgehen. Berichterstatter ist
der Gemeindetechniker. Er erläutert
den Inhalt des Ansuchens und die Bau
maßnahmen anhand der Planzeich
nungen. Weiters beriChtet er über das
Ergebnis der vorgenommenen Prüfung
und Erhebungen. Es folgt die Diskus
sion und schließlich die Abstimmung
über das zu erteilende Gutachten.

Der Landessachverständige hat die
Möglichkeit zu verlangen, daß der An
trag zur Prüfung an die Landesbehörde
weitergeleitet wird, falls für den betref
fenden Bauakt auch eine Landschafts
schutzgenehmigung erforderlich ist.

Die Baukommission entscheidet zu
einem Baugesuch mit einem positiven
oder negativen Gutachten. Es sind dar
in allenfalls die festgestellten Mängel
und Gesetzeswidrigkeiten aufzuzei
gen. Auch können Vorschreibungen
und Auflagen gemacht werden, jedoch
immer nur wenn damit nicht eine sub
stanzielle Änderung des Projektes her
beigeführt wird. Das Gutachten wird
im Sitzungsprotokoll niedergeschrie
ben, das auch alle Angaben über die
Anwesenheit der Mitglieder und das
Ergebnis der Abstimmungen enthalten
muß. Jedes Mitglied hat das Recht, die
Begründung seiner Stimmabgabe fest
halten zu lassen. Die Protokolle sind
keine für die Öffentlichkeit bestimm
ten Urkunden. Sie werden in den Ak
ten der Gemeinde aufbewahrt.

Die Gutachten der Gemeindebau
kommission sind für den Bürgermei
ster nicht bindend. Er kann in seiner
begründeten Maßnahme über eine Ge
nehmigung oder Ablehnung des Ansu
chens auch gegen das Gutachten ent
sch~iden.

Zu erwähnen verbleiben noch ver
schiedene im vorhergehenden .Punkt

Im Delegierungswege muß die Bau
kommission, das im Artikel 24, Buch
stabe E, und im Artikel 228, Einheits
text der Gesetze, über das Gesund
heitswesen vorgesehene Gutachten zu
allen öffentlichen Projekten für Schul
bauten, Sportanlagen, Schwimmbä
der, Wasserleitungen, abgeben. Dabei
sind außer den hygienisch-sanitären
Vorschriften auch die Baugesetze zu
gunsten Behinderter in Betracht zu
ziehen. Dieses Gutachten wird von der
Kommission gemeinsam mit jenem
über den Antrag zum Erlaß der Bau
konzession abgegeben. Im Sitzungs
protokoll muß die Anwesenheit des
Amtsarztes und seine genaue und be
gründete Stellungnahme enthalten
sein. Die Kommission kann zu diesem
Zwecke, über begründetem Antrag
des Bürgermeisters, durch einen Sach
verständigen in Hygiene und Gesund
heitswesen, entsendet vom Landesrat
für Gesundheitswesen, ergänzt
werden.

Eine gesonderte Erklärung de~ Ge
meindebaukommission über die Uber
einstimmung mit dem Gemeindebau
leitplan und etwaigen Durchführungs
plänen ist noch zu sämtlichen öffentli
chen Projekten der Gemeinde vorge
sehen.

Ein fakultatives (nicht obligatori
sches) Gutachten der Baukommission
erscheint schließlich noch angebracht
zum Entwurf des Gemeindebauleitpla
nes, zu den Durchführungsplänen all
gemein und deren Abänderungen, zu
den Änderungen an der Gemeinde
bauordnung.

Die Gemeindebaukommission er
teilt ihre Gutachten immer nur zu ihr
vorliegenden Anträgen und Plänen. Es
ist deshalb im Interesse einer bürger
nahen und unbürokratischen Verwal
tung, die Vollständigkeit der Baugesu
che bereits unmittelbar nach deren
Einreichen zu prüfen. Ergibt sich, daß
ein Antrag unvollständig ist, fordert
der Bürgermeister den Antragsteller
auf, innerhalb einer von ihm gesetzten
Frist, die Unterlagen zu ergänzen.

Gegenstand der Prüfung bilden die
technischen Lösungen, die architekto
nische Gestaltung, die Einbindung in
die Landschaft, die Erschließung, die
urbanistischen Vorschriften und Be
lange, die hygienischen Erfordernisse,
die Brandverhütungsmaßnahmen, die
Bestimmungen über die Wärmeein
dämmung und die Heizanlagen sowie r.
die Lagerung von Tanks.

Arbeitsweise

Die Baukommission wird vom Bür
germeister in der Regel acht Tage vor

Der Kommandant in der Baukommission
(Fortsetzung von Seite 1)

Stimmrecht nur intervenieren können,
wenn es um Bauanträge aus dem eige
nen Zuständigkeitsgebiet geht. Im Fal
le schriftlicher Delegierung tritt an ihre
Stelle der Beauftragte. In gleiCher
Weise verhält es siCh mit den Ersatz
mitgliedern, wobei jedoch bei Verzicht
des Kommandantstellvertreters eine
Beauftragung ausschließlich durch den
Kommandanten erfolgen muß. Das
Ersatzmitglied darf nicht einer ande
ren Sprachgruppe angehörig sein.

11. Aufgaben, Arbeitsweise
und Verantwortung

der Gemeindebaukommission
Vollständigkeitshalber soll mi! die

sem Abschnitt ein genereller Uber
blick über die Aufgaben und Arbeits
',>< ise der Kommission gemacht wer-

. Sie ist ein Kollegialorgan, dessen
Entscheidungen nur bei Anwesenheit
von mehr als der Hälfte der zugewiese
nen Mitglieder und mit absoluter Stim
menmehrheit zustande kommen. Eine
zwingende Anwesenheit des Feuer
wehrvertreters ist niCht vorge
schrieben.

Die Verantwortung kann die Kom
mission als solche betreffen, aber auch
persönlich sein.

Die folgenden Ausführungen sollen
den erfahrenen Vertretern eine kurze
Auffrischung dieser Themen sein, für
eine pflichtbewußte und noch wir
kungsvollere Tätigkeit. Für jene Kom
mandanten, welche zum ersten Mal in
die Kommission ernannt wurden, mö
gen sie eine nähere Einführung sein in
dieses neue Betätigungsfeld und um
der Bevölkerung gegenüber und vor

m Gesetze möglichst immer die not
endige Grundkenntnis zu besitzen.

Aufgaben

Nach Abschluß der gesetzlich vorge
schriebenen und weiters der vom Ge-
.meindeamte gepflegten Prüfungen und .
Erhebungen zu einem Bauantrag wird
vom Bürgermeister die Baukommis
sion einberufen zur Erteilung eines
Gutachtens. Das Gutachten ist obliga
torisch - das heißt pflichtig bei Annul
lierbarkeit jeder Folgemaßnahme - in
allen folgenden Fällen:
- zu sämtlichen Anträgen, in denen

der Erlaß einer Baukonzession vor
geschrieben ist;

- zu sämtlichen Anträgen für eine
Landschaftsschutzgenehmigung;

- zu den Anträgen für eine Umwelt
schutzgenehmigung;

- für nichtwesentliche Abänderungen
an Durchführungsplänen.
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aufgezählte zusätzliche Genehmigun
gen der Baukommission. Das eigene
Gutachten zu öffentlichen Projekten·
für Schulbauten, Sportanlagen,
Schwimmbäder, Wasserleitungen, ist
für die Verwaltung, an die es gerichtet
ist, bindend und eine endgültige Maß
nahme. Ebenso bildet die gesonderte
Erklärung über die Übereinstimmung
mit dem Bauleitplan und den Durch
führungsplänen eine eigenständige
Maßnahme, die bindend ist.

Schließlich sind noch die Gutachten
zu Landschaftsschutz- oder Umwelt
schutzgenehmigungen sowie Reduzie
rungen von Straßenabständen obliga
torisch, jedoch für die Landesbehörde
nicht bindend.

Verantwortung

Die von der Verfassung angedeutete
Verantwortung bezieht sich auf die
Straf-, Zivil- und Verwaltungsgesetze.

Die strafrechtliche Verantwortung
ist und bleibt immer eine persönliche
Verantwortung, wobei Amtspersonen
eine besondere, erschwerende Stel
lung einnehmen.

Amtspersonen sind alle, die dauernd
oder zeitweilig, unentgeltlich oder ge
gen Entgelt, freiwillig oder dazu ver
pflichtet, ein öffentliches Amt ausüben
oder auch nur durch eigene Willensäu
ßerung zur Bildung von Maßnahmen
beitragen, die auf einen öffentlichen
Zweck ausgerichtet sind. Mitglieder
der Baukommission sind Amtsperso
nen. Die wichtigsten und schwersten
Verbrechen, die vom Strafgesetzbuch
bezüglich der Amtspersonen vorgese
hen sind und hier interessieren, sind:
- privates Interesse bei Amtshandlun-

gen: Verweigerung, Unterlassung,
Verzögerung einer Amtshandlung
oder einer Pflichtmaßnahme;

- privates Interesse bei Amtshandlun
gen: unmittelbar oder auch durch
eine Mittelsperson eine Entschei
dung der öffentlichen Verwaltung im
eigenen Interesse beeinflussen
(Wahrnahme privaten Interesses);

- Amtsrnißbrauch: Mißbrauch der mit
dem Amte verbundenen Befugnisse
in der Absicht, einem Anderen einen
Nachteil zuzufügen oder einen Vor
teil zu schaffen;

- Bestechung: für die Vornahme einer
Amtshandlung oder für die Verzöge
rung oder Unterlassung nicht ge
schuldetes Entgelt annehmen oder
sich versprechen lassen;

- Fälschung von Urkunden, Beschei
nigungen und falsche Beurkundung;

- Obstruktion: Störung der Regelmä
ßigkeit und des Fortganges eines
Amtes;

- Unterlassung der Anzeige einer
strafbaren Handlung bei der Justiz
behörde: bekanntlich schreibt der

Artikel 2, St.P.O., vor, daß die
Amtspersonen Meldung über jede
strafbare Handlung, von welcher sie
Kenntnis erhalten, erstatten müssen.
Ich erwähne dazu die Unterlassung
von Anzeigen bei Verletzung der
Gesetze über Vrbanistik, Bauwesen,
Landschaftsschutz usw.
Zuständig für alle strafbaren Hand

lungen ist das ordentliche Gericht. Das
Urteil bei Verbrechen lautet Gefäng
nis oder Geldstrafe und bei Übertre
tungen Haft und Geldbuße, wobei er
schwerende Umstände vorhanden sein
können, die Nebenstrafen wie zeitwei
lige oder immerwährende U~fähigkeit

zur Bekleidung öffentlicher Amter zur
Folge haben.

Die zivilrechtliche Verantwortung
besteht Personen gegenüber, welche
durch gesetzeswidrige Handlungen,
Tat oder Unterlassung, einen unge
rechtfertigten Schaden erleiden. Die
Handlung muß vorsätzlich, das heißt
willentlich, absichtlich oder fahrlässig
sein. Fahrlässigkeit besteht darin, daß
der Schaden, obwohl nicht beabsich
tigt, wegen Nachlässigkeit, Unvorsich
tigkeit oder Unerfahrenheit entste~t.

Zum Unterschied der privatrechtli
chen Haftung ist die zivilrechtliche
Verantwortung (Haftung) des öffentli
chen Verwalters nur bei Vorhanden
sein einer schweren Fahrlässigkeit vor
gesehen.

Zuständig für die Entscheidungen ist
wieder das ordentliche Gericht. Die
Klage verjährt in fünf Jahren. Eine
Verurteilung würde immer solidarisch
die gesamte Kommission betreffen. Ei
ne Entlastung tritt ein, wenn das Mit
glied vor der Abstimmung im Sitzungs
protokoll seine begründete, gegenteili
ge Meinung vermerken hat lassen und
jedenfalls bei Nichtteilnahme an der
Sitzung.

Die verwaltungsmäßige Verantwor
tung unterscheidet sich von der zivil
rechtlichen darin, daß die Schäden der
eigenen Verwaltung auch nur aus
leichter Fahrlässigkeit zugefügt wer
den, durch Mißachtung gesetzlicher
Bestimmungen oder ohne Berücksich
tigung der Maßstäbe einer gesunden
Verwaltung. Die Haftung aus Eigenem
und zu ungeteilter Hand. Ein zutref
fendes Beispiel: Die Kommissionsmit
glieder sind verpflichtet, der Gemein
de, die an außerordentliche Kommis
sären bezahlten Vergütungen zurück
zuzaWen, deren Entsendung aus ihnen
anlastbaren Gründen notwendig
wurde.

Landesfeuerwehr
Skimeislerschan

am 28. 2.1987 in Obereggen

111. Aufgaben
des Kommandanten

in der Baukommission
Die Aufgaben sind durchwegs be

kannt und lassen sich auch unschwer
umreißen. Trotzdem hat wohl j.eder
Feuerwehrkommandant sich des öfte
ren die Frage gestellt, welchen positi
ven Beitrag er in der Kommission un~

zur Bautätigkeit leisten kann, ohne
Techniker zu sein oder eine besondere
Kenntnis der einschlägigen Gesetzes
bestimmungen zu haben. Auch verfügt
der Großteil unserer Gemeinden über
kein eigenes Bauamt. So sollte gerade
der Kommandant derjenige sein, wel
cher überprüft, ob die zu genehmigen
den Projekte und die Bauten allge
mein, die Voraussetzungen in bezug
auf die Feuer- und Gefahrenschutzbe
stimmungen erfüllen. Dieser Ab
schnitt soll somit ein Beitrag sein, die
spezifische Aufgabe als Rechtsmitglied
der Baukommission besser und w'
kungsvoller wahrnehmen zu können.

1. Einbau von Heizungen
mit Tankräumen

Die Brandverhütungsbestimmun
gen richten im privaten Wohnbau ihr
Augenmerk ausschließlich auf die
Heizanlagen mit den diesbezüglichen
Räumlichkeiten sowie auf die Lage
rung von brennbaren Stoffen.

Der Einbau und Umbau von Hei
zungen mit Tankräumen ist durch LG
vom 27. Dezember 1979, Nr. 22, gere
gelt. Es berücksichtigt die Brandver
hütung, die Sicherheit und den Ener
gieverbauch der Heizanlagen.

Mit der Errichtung des vorgesehe
nen Sachverständigenverzeichnisses ist
die Überprüfung nicht mehr durch den
Kommandant der Feuerwehr, oder ir
gend einen Techniker durchzuführe
sondern ausschließlich durch einen ire.
Verzeichnis eingetragenen Sachver
ständigen, der nicht an der Projektie
rung beteiligt war. Die Beauftragung
erfolgt durch den Bürgermeister. Die
Bezahlung geht zu Lasten des Bau
herrn.

Das Gesetz Nr. 22/1979 unterschei
det drei verschiedene Kategorien von
Anlagen:
a) Gebäude mit Heizanlagen von

0-30.000 kcal/h Brennkammerlei
stung;

b) Gebäude mit Heizanlagen von
30.000-100.000 kcal/h Brennkam
merleistung;

c) Gebäude mit Heizanlagen von über
100.000 kcal/h Brennkammerlei
stung.
Ist nun ein Gebäude mit einem Wär

meerzeuger laut Buchstabe a) geplant,
muß vor Ausstellung der Baukonzes-
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sion ein technischer Bericht laut Ener
giegesetz vom 30. April 1976, Nr. 373,
betreffend die Gebäudeisolierung und
die Isolierung der Heizanlage, hinter
legt werden. Die verwendeten Bauma
terialien müssen eine vorgeschriebene
Stärke und wärmeschutztechnische Ei
genschaften aufweisen, um bei mög
lichst niederen Brennstoffverbrauch
die erforderliche Wärmeleistung der
Wärmeerzeuger zu haben. Vom Be
richt bleibt eine Ausfertigung in den
Akten der Gemeinde und die zweite
Ausfertigung wird dem Antragsteller
mit einem einfachen Sichtvermerk des
Bürgermeisters zurückerstattet. Zu
sätzlich zum Bericht ist noch eine Er
klärung des Projektanten und des Bau
herrn abzuverlangen, in welchem be
stätigt wird, daß die Leistung der ge
planten Anlage unterhalb von 30.000
kcal/h liegt und daß die Anlage nach
besten technischen Richtlinien erstellt

erden wird.
Aus den Bauplänen sollen Heiz- und

fankraum mit Einzeichnung des Heiz
kessels, Kamins und Tanks ersichtlich
sein.

Beim Heizraum ist auf eine genü
gende Belüftung und auf die Feuer
schutzwände und -decke zu achten.

Die Tankräume für alle Tanks über
500 I Inhalt müssen den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechen.

Vor Ausstellung der Benützungsge
nehmigung hat der Gemeindetechni
ker die erklärte Leistung der Heizanla
ge zu überprüfen. Ebenso prüft er die
Tankanlage in bezug auf die gesetzli
chen Vorschriften. Das Ergebnis soll in
seinem Bericht festgehalten werden.

Bei Einbau von Anlagen über 30.000
kcal/h laut Buchstabe b) muß wieder
um der bereits genannte Bericht er
gänzt mit Zeichnungen eingereicht

rden. Es werden darin Maximalda-
n in bezug auf das Gesetz angegeben

und man bezeichnet, dies als erste Pha
se. Der Bericht ist von einem Sachver
ständigen vor Ausstellung der Baukon
zession zu prüfen und zu genehmigen.
Bis zum Baubeginn sind dann die end
gültigen Unterlagen der zweiten Phase
beizubringen, die detaillierte Angaben
über alle vom Landesgesetz geregelten
Bereiche und zwar Brandverhütung,
Umwelt, Sicherheit der Anlagen,
Energieeinsparung und Einschrän
kung der luftverunreinigenden Emis
sionen liefern.

Dieser Bericht ist wiederum von ei
nem Sachverständigen nach der Rich
t.~gkeit zu überprüfen. Dabei können
Anderungen und Auflagen vorge
schrieben werden.

Nach Arbeitsabschluß muß um die
Ermächtigung zum Betrieb der Heiz
anlage angesucht werden. Der vom
Bürgermeister beauftragte Sachver-

ständige stellt nun fest, ob die errichte
te Anlage auch konform mit dem hin
terlegten Projekt und den eventuell
gemachten Auflagen ist. Das Protokoll
darüber ist in dreifacher Ausfertigung
abzufassen. Eine verbleibt der Ge
meinde, die zweite erhält der Antrag
steller und die dritte das Landesamt für
Naturhaushalt. Der Bürgermeister er
mächtigt darauf mit eigener Maßnah
me die Inbetriebnahme der Heizanla
ge. Dem Landesamte für Naturhaus
halt obliegt die Ausstellung des soge
nannten Heizungsbüchleins.

Die Verfahrensweise für Heizanla
gen mit einer Brennkammerleistung
von über 100.000 kcal/h laut Buchstabe
c) ist dieselbe wie bei Anlagen von
30.000-100.000 kcal/h, allein mit dem
Unterschied, daß vor Inbetriebnahme
eine Kollaudierung durch einen Inge
nieur, der ebenso im Sachverständi
genverzeichnis eingetragen sein muß,
vorzunehmen ist. Es sind dabei Rauch
gas-, Wirkungsgrad-, Durchfluß- und
energietechnische Messungen vorzu
nehmen. Ebenso kann die Wärmeein
dämmung der Außenmauern, des Da
ches, der Rohre usw., nachträglich
überprüft werden.

Ergänzend wäre noch zu erwähnen,
daß bei einer Abänderung oder Er
neuerung einer Heizanlage dieselbe
Verfahrensweise vorzunehmen ist, wo
bei grundsätzlich die Bestimmungen
über die Einschränkung des Energie
verbrauchs nicht eingehalten werden
müssen (Gesetz Nr. 373/1979). Beim
Umbau, auch nur teilweisen, eines Ge
bäudes kann der Bürgermeister, nach
Anhören der Baukommission, jedoch
auch die Einhaltung letztgenannter
Bestimmungen vollständig oder teil
weise vorschreiben.

2. Einbau von Flüssigtanks

Die Lagerung von Flüssiggas ist
durch Ministerialerlaß vom 31. März
1984 geregelt. Die Verwendung von
Flüssiggas hat sich in letzter Zeit auch
für Heizzwecke immer mehr verbrei
tet. Die Genehmigung ist in Südtirol,
ähnlich wie bei den Heizanlagen, den
im Sachverständigenverzeichnis einge
tragenen Technikern übertragen wor
den. Will jemand eine Gasanlage ein
bauen, muß er vorerst ein Projekt mit
Bericht laut genanntem Ministerialer
laß einreichen. Der vom Bürgermei
ster beauftragte Sachverständige über
prüft das Projekt und nach positivem
Gutachten können die Arbeiten durch
geführt werden. Vor Inbetriebnahm'e'4
ist eine Abnahme, wieder durch den
Sachverständigen, notwendig. Der
Bürgermeister kann erst nach Erhalt
des positiven Berichtes die Benüt
zungsgenehmigung oder eben die Ge-

nehmigung zur Inbetriebnahme der ge
nannten Anlage ausstellen.

Zu erwähnen sind noch die Gasheiz
kessel unter 30.000 kcal/h. Es gibt hier,
gleich wie bei den Heizanlagen mit
kleinen Leistungen, kein Gesetz. Wohl
aber gibt es genaue Normen, nach wel
chen diese Anlagen erbaut werden
sollten. Die Gemeinde soll dem An
tragsteller in der Baukonzession die
Auflage machen, daß die geplante
Gasheizanlage nach UNI-CIG-Nor
men ausgeführt werden. Im Raum, wo
der Gaskessel errichtet wird, muß eine
direkte Belüftung von mindestens 100
cm2 vorhanden sein. Vor Ausstellung
der Benützungsgenehmigung hat der
Gemeindetechniker diese Belüftung
zu überprüfen. Zusätzlich soll er vom
Bauherrn und Installateur die schriftli
che Erklärung verlangen, daß die An
lage laut UNI-CIG-Normen erstellt
wurde.

Bei genauer Berücksichtigung wä
ren Unfälle, vor allem mit Gasthermen
für Duschen, Bäder usw., bestimmt
weitgehend ausgeschlossen.

3. Brandverhütungsvorschriften
für öffentliche Gebäude,
Arbeitsräume und Lager

Es gibt hier eine Vielzahl von Geset
zesbestimmungen, die alle im heftig
debattierten jüngsten Gesetz vom 7.
Dezember 1984, Nr. 818, aufgenom
men und auf Befolgung, bei sonstigen
späteren Sanktionen, eingemahnt wur
den. Entgegen vielfachen Behauptun
gen handelt es sich also um kein neues
Gesetz, sondern es faßt alle bestehen
den Brandverhütungsgesetze zusam
men und verpflichtet auch bestehende
Gebäude, welche häufig durch das
Fehlen einer ausreichenden Kontrolle
willkürlich gebaut wurden, den Be
stimmungen anzupassen.

Es sind insgesamt 97 Kategorien von
Bauwerken die der Regelung des Ge
setzes Nr. 818/1984 unterliegen. Die
Zuständigkeit liegt beim Landesfeuer
wehrinspektorat. Ausgenommen sind,
beschränkt auf Südtirol, die Heizanla
gen mit über 100.000 kcal/h (Kategorie
91) sowie die Heizöl- und Gastanks,
welche, wie bereits ausgeführt, durch
den Bürgermeister genehmigt werden.

Man muß nun unterscheiden zwi
schen Neubauten oder bereits genutz
ten Bauten. Das Gesetz Nr. 818/1984
wurde grundsätzlich zur Sanierung der
Tatbestände an Letztgenannten erlas
sen, wofür eine Verfallsfrist vorge
schrieben ist. Nachfolgend sollen kurz
die Obliegenheiten für beide Gruppen
aufgezeigt werden.
a)Bestehende Gebäude:

Innerhalb des zur Zeit auf den 31.
Oktober 1986 befristeten Termins muß
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beim Landesfeuerwehrinspektorat auf
einem eigenen Formblatt die Ausstel
lung der provisorischen Unbedenklich
keitserklärung beantragt werden. Der
Antragsteller hat ab dem Datum, an
welchem das Inspektorat die Überprü
fung des Antrages bescheinigt, ledig
lich 120 Tage Zeit um:
- Pläne, technische Berichte und Be

rechnungen, ausgearbeitet von ei
nem befugten Techniker, sowie Be
scheinigungen über Feuerlöschgerä
te, Feuertüren, Meldeanlagen usw.,
vorzulegen;

- alle notwendigen Arbeiten und An
lagen nach dem vorhergehenden
Punkte am Gebäude auch konkret
durchzuführen;

- eine Erklärung des Technikers ein
zuholen, womit dieser unter eigener
Verantwortung bestätigt, daß Anla
gen und Zeichnungen dem Bestand
entsprechen.

Das Landesfeuerwehrinspektorat
stellt nach Prüfung der erhaltenen Un
terlagen die Unbedenklichkeitserklä
rung aus. Ab diesem Datum hat das
Inspektorat drei Jahre Zeit, um auf
grund von Lokalaugenscheinen weite
re, eventuell notwendige, Vorschriften
wie Feuertreppen, Feuerschutzwände
oder -türen usw., aufzuerlegen. Nach
Erfüllung aller Bedingungen wird die
endgültige Brandschutzbescheinigung
ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer ist
darin enthalten und muß entsprechend
erneuert werden.
b) Neubauten.

Die Baupläne sind dem Landesfeu
erwehrinspektorat samt einem Gesuch
zur Genehmigung zu unterbreiten.
Das Inspektorat kann Änderungen
vorschreiben und Auflagen anbringen.

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten
ist der Erlaß der Brandschutzbeschei
nigung zu beantragen. Bei einem eige
nen Lokalaugenschein wird die Befol
gung aller Bedingungen festgestellt
und eventuell notwendig erachtete
Vorschriften auferlegt. Die Benüt
zungsgenehmigung durch den Bürger
meister ist erst nach Erlaß der Brand
schutzbescheinigung auszugeben.

4. Allgemeine
technische Vorschriften

ÖUanks:
Beim Einbau von Öltanks sind

grundsätzlich drei Einbauformen zu
unterscheiden:
a) Einbau innerhalb von Gebäuden;
b) Einbau außerhalb von Gebäuden

im Schutzmauerwerk mit Tanks bis
10.000 Liter und Tanks über 10.000
Liter;

c) Einbau direkt in das Erdreich mit
tels doppelwandiger Tanks.

Zu a)
Für Tanklager innerhalb des Gebäu

des sind folgende Punkte wichtig:
- Der Raum muß eine Feuerbestän

digkeit von 120 Minuten aufweisen,
das heißt, die Mauern müssen min
destens 25 cm stark sein, die Decke
in Eisenbeton, die Feuerschutztür
muß vorhanden sein, der Zugang
direkt vom Freien oder nur über
einem Vorraum erfolgen. Eine
Wand muß ans Freie grenzen, mit
einer Belüftung von mindestens 0,5
qm;

- der Tank darf höchstens 15.000 Liter
enthalten und muß auf einem Sockel
von 50 cm gelagert sein, rundum
einen freien Abstand von 60 cm auf
weisen und von der Decke 1 m ent
fernt sein;

- der Raum muß ein undurchlässiges
Becken bilden, welches eventuell das
gesamte Tankvolumen aufnehmen,
kann;

- der Tank muß mit einem Entlüf
tungsrohr versehen werden.

Zu b)
Für Tanklager über 10.000 Liter au

ßerhalb des Gebäudes in Schutzbau
werken gelten dieselben Abstände wie
innerhalb der Gebäude.
- Beckenbildung und Entlüftung sind

vorgeschrieben.
Für Tanklager bis 10.000 Liter au

ßerhalb der Gebäude können die Si
cherheitsabstände wie folgt reduziert
werden:
- Sockel 25 cm;
- Seitenabstände 2 x 60 cm und 2 x 20

cm·
- De~kenabstand 70 cm, reduzierbar

auf 30 cm, wenn beide Einstiegsöff
nungen auf derselben Achse liegen.

Zu c)
Für den Einbau doppelwandiger

Tanks direkt in das Erdbereich ist ein
Landesgesetz derzeit in Ausarbeitung.
Wer zur Zeit solche Tanks einbauen
will, muß beim Amt für Gewässer
schutz um eine Sondergenehmigung
ansuchen. Diese Tanks sind spezielle,
doppelwandige Tanks mit dicht ver
schweißtem Einstiegsdom und Deckel.
Im Zwischenraum des Doppeltanks
wird ein leichter Über- oder Unter
druck erzeugt und mittels eines Alarm
gerätes kontrolliert.

Sollte eine Leckstelle auftreten, fällt
der Über- oder Unterdruck und setzt
die Alarmanlage in Betrieb. Folglich
muß der Tank ausgepumpt und repa
riert werden.

Gastanks:
Genehmigungspflichtig sind alle

Gastanks über 500 Liter. Es bestehen
zwei verschiedene Bauarten und zwar:

- unter Erde in Becken mit Sandfül
lung und leichter Überdachung;

- ober Erde auf Sockel.
Genau vorgeschrieben sind die Ab

stände zwischen Tank und Grenzen, zu
Gebäuden, zum Tankwagen, zu Hoch
spannungs- und Spannungsleitungen
für Eisenbahnen.

Jeder Tank muß von einer 1,8 m,
hohen Umzäunung in 1 m Entfernung
geschützt sein.

Genaue Hinweisschilder müssen
laut Dekret gut sichtbar an dieser Um
zäunung angebracht werden.

Ist die Fläche neben dem Tank be
fahrbar, so ist das Tanklager durch ein
geeignetes Mäuerchen vor auffahren
den Fahrzeugen zu schützen.

Daß der Tank selbst sowie die Si
cherheitsarmaturen kollaudiert und
homologiert sein müssen, braucht
wohl nicht genauer erwähnt werden.

Jeder Besitzer einer Gastankanlage
ist verpflichtet, bei der Gemeinde u
Kollaudierung anzJlsuchen. Bei neuen
Anlagen vor Inbetriebnahme und bei
bestehenden Anlagen, falls keine
Brandschutzbescheinigung des Feuer
wehrinspektorates vorhanden ist, bis
zum 31. Oktober 1986.

Dasselbe betrifft die Lager mit Gas
flaschen über 75 kg Gesamtgewicht.

Heizräume:
Für Heizräume ist die Mindestfläche

6 qm und die Mindesthöhe 2,5 m zu
beachten. Der Zugang muß bei öffent
lichen Bauwerken direkt vom Freien
und bei anderen Bauten mit Heizanla
gen über 30.000 kcal/h über einen Vor
raum erfolgen. Die Türen haben sich
nach außen zu öffnen und müssen eine
Schwelle von 25 cm aufweisen. Eine
nicht verschließbare Lüftungsöffnu
von mindestens 0,5 qm ist notwendig.
In besonderen Fällen können Lüf
tungsschächte oder Kanäle mit min
destens 0,12 qm Querschnitt geneh-'
migt werden. Mauern und Decke müs
sen eine Feuerbeständigkeit von 120
Minuten aufweisen. Eine Mauer muß
zur Gebäudeaußenseite grenzen.

Der Heizkessel muß rundum 60 cm
frei begehbar sein und zur Decke einen
Mindestabstand von 1 m bzw. 0,5 m
haben (0,5 m bei aufgesetztem Warm
wasserboiler) . Was die Heizanlage
selbst betrifft, so muß diese mit genau
vorgeschriebenen Sicherheitsarmatu
ren und Geräten versehen sein, so daß
keine Schäden durch Druck und Tem
peratur entstehen können.

Kamine:
Kamine müssen einen angemesse

nen Querschnitt im Verhältnis zur
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Seit mehreren Jahren werden Hunde zur Rettung des Menschen aus verschiedenen Gefahrensituatio
nen eingesetzt. Unser Archivbild zeigt den Einsatz eines Hundes bei einer Lawinenübung.

IV. Internationales Katastrophenhundeturnier
und Einweihung des Ubungsplatzes der »FF ReUungshundeslaflel«

INTERSCHU1Z88
DER ROTE HAHN

Exposition inter
nationale de la lutte
anti-incendies et
anti-catastrophes,
Hannover,
28.5.-2.6.1988

International
Exhibition on Fire
and Catastrophe
Prevention,

" Hannover,
28.5.-2.6.1988

statt. Nach der Feldmesse begrüßte der
Staffelleiter Erich Vorhauser-Bernard
alle Anwesenden, besonders Hochw.
Kaplan Anton Mair am Tinkhof, Re
gionalassessor DI. Alexander von
Egen, Vize-Bürgermeister Toni Lar
cher, Dr. Martin Schöpf und Mare
sciallo Lezuo von der Forstbehörde,
LFP-Stv. Otto Koch und BFP-Stv.
Hermann Mair, und gab einen kurzen
Überblick über die Tätigkeit der Staf
fel und das Entstehen des Übungs
platzes.
. LFP-Stv. Otto Koch dankte für den
Aufbau dieser Ausbildungsstätte und
die vielen Übungs- und Einsatz
stunden.

Auch Regionalassessor DI. Alexan
der von Egen schloß sich diesen Aus
führungen an.

Durch eine Schauübung wurde den
Gästen die Ausbildungsweise 'und der
Vorgang im Einsatz gezeigt.

Die FF Rettungshundestaffel des
Bezirkes Bozen kann bei Suchaktionen
angefordert werden. (Siehe Feuer
wehranzeiger).

Internationale:.
Ausstellung für
Brand- und Kata
strophenschutz,
Hannover,
28.5.-2.6.1988

Anläßlich des IV. Internationalen
Katastrophenhundeturniers, das heuer
von der »FF Rettungshundestaffel«,
Bezirk Bozen, ausgetragen wurde,
fand auch die Segnung des Übungs
platzes statt.

Am Samstag, 21. Juni, trafen sich 24
Rettungshundeführer ~it ihren Hun
den aus Deutschland, Osterreich und
Südtirol zum IV. Internationalen
KAT-Turnier, welches aus den drei
Disziplinen: Un~.erordnung (Gehor
sam), Parcours (Uberwinden von ver
schiedenen Hindernissen) und Men
schensuche im Trümmerfeld besteht.

Am späten Nachmittag besuchten
Landesrat DI. Hans Rubner, Regio
nalassessor Dr. Alexander von Egen
und Vize-Bürgermeister Toni Larcher
die Veranstaltung, und konnten sich an
den exakten Arbeiten erfreuen. An
schließend eröffneten sie den Begrü
ßungsabend und sprachen den Hunde
führern Lob und Dank für ihre Ein
satzfreudigkeit aus.

Am Sonntag, um 10 Uhr, fand die
Segnung des Ubungsplatzes in Kreid

Brandmauern:
Bei geschlossener Bauweise müssen

zwischen zwei angebauten Gebäuden
Brandmauern von Grund aus bis 50 cm
über Dach errichtet werden, falls de
ren Dächer aus brennbarem Baustoff
hergestellt sind. Die Brandmauern
müssen aus Eisenbetonmauerwerk
oder Vollziegelmauerwerk mit einer
Stärke von mindestens 20 cm gebaut

in. Grundsätzlich dürfen Brandmau
",-rn keine Öffnungen haben. Die uner
läßlichen Öffnungen müssen mit nicht
brennbaren und feuerbeständigen
selbsttätig zufallenden Verschlüssen
mit gleichfalls nichtbrennbaren Rah
men versehen werden. Räume, in de
nen brennbare oder entzündbare Stof
fe gelagert oder verarbeitet werden,
müssen Wände und Decken aus
Brandmauerwerk haben. Zwischen
decken in diesen Räumen müssen aus
nichtbrennbarem und feuerbeständi
gem Material hergestellt sein. Die Feo
erbeständigkeit für diese Räume muß
mindestens 120 Minuten betragen.

Brennleistung der Öfen haben. Sie
müssen möglichst senkrecht hochge
führt werden und in ihrem Verlauf von
einem durchlaufenden Außenrohr, das
einen Hohlraum bildet, umgeben sein.
Am untersten Ende eines jeden Kami
nes ist unter der Reinigungsöffnung ein
Hohlraum von einer Mindesttiefe von
30 cm für die Speicherung der Asche
und des Rußes einzurichten. Am Ka
min der Heizanlage darf keine andere
Anlage angeschlossen werden.

Infrastrukturen:
Projekte für den Bau von Wasserlei-'

tungen, welche auch zu Löschzwecken
dienen, müssen die Genehmigung vom
Landesfeuerwehrinspektorat erhalten.
Die Festlegung der Standorte und der
Anzahl der Löschhydranten obliegt
dem Feuerwehrkommandant. Bei der
Erstellung von Zufahrtswegen sowie
für Durchfahrten im Inneren von Ge
bäuden gilt es immer zu beachten, daß
die Fahrzeuge und Geräte des Feuer
wehrdienstes ausreichend Platz zur
Verfügung haben und daß die Tragfä
higkeit für die lastenschweren Fahr-

, zeuge gegeben ist.

Dachräume:
Der Unterdachraum muß von even

tuellen anderen Wohnräumen und von
, deren Zugängen durch Brandmauern

trennt werden. Diese Mauern müs
-sen eine Feuerbeständigkeit von min
destens 120 Minuten aufweisen. Die
Zugänge müssen mit nichtbrennbaren
und feuerbeständigen Verschlüssen
und Rahmen versehen werden.
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1. Seilziehen der Freiwilligen Feuerwehren
des nördlichen und südlichen Wipplales
in SI. Jakob/Pfilsch, am 27. Juli 1986

Verwalter - akluell
Al Mitgliederverzeichnisse

Im vergangenen Jahr hat der Landesverband begonnen, die Feuerwehr
mitglieder mittels Computer zu erfassen. Inzwischen konnte die Eingabe
der Daten über die Lehrgangsbesuche in die Listen beendet werden und die
neuen Listen ausgedruckt werden. Jede Feuerwehr erhält jetzt von uns
zwei Listen, wovon eine an die Gemeinde weiterzuleiten ist.

Gleichzeitig erhält die Feuerwehr ein »Änderungsformular«. Dieses ist
gemeinsam mit ~en Listen in einem eigenen Ordner aufzubewahren.
Sobald sich eine Anderung ir:! der Feuerwehr ergibt (Neueintritt, Beförde
rung, Austritt usw.), ist das Anderungsformular auszufüllen und der gelbe
Teil an den Landesverband zu schicken. Das blaue Formblatt wird wieder
in den Ordner abgelegt und zwar oberhalb der letzten Mitgliederliste,
damit gleich ersichtlich ist, daß die Änderung gemeldet wurde. Sobald die
neue Liste vom Verband eintrifft, ist diese im Ordner oberhalb des blauen
Blattes abzulegen.

Es ist wohl selbstverständlich, daß die Änderungen sofort zu melden
sind, man bedenke nur, ein neuer Feuerwehrmann, der aus Nachlässigkeit
nicht gemeldet wurde, hat einen Unfall im Feuerwehrdienst!

Auch eventuell in der Liste enthaltene Fehler sind mitzuteilen, da sie sich
sonst immer wiederholen.

[ FÜR DEN VERWALTER I
Unter diesem Titel werden wir uns

ab dieser Nummer mit der Tätigkeit
der Feuerwehr-Schriftführer und -Kas
siere befassen und ihnen nach Möglich
keit praktische Hinweise, vor allem im
Umgang mit den vorgesetzten Feuer
wehrdienststellen geben. Zu diesem
Zweck werden wir jedes Mal ein The
ma herausgreifen und behandeln.

1. Über die Person
des Schrimührers

»Freiwillig ist in der Freiwilligen
Feuerwehr nur der Eintritt«, dieses
Zitat unseres neuen Landesfeuerwehr
präsidenten, das bereits die Runde un
ter den Feuerwehren gemacht hat,
trifft wohl vor allem auf jene zu, die der
Ernennung zum Schriftführer zugesagt
haben und sich daraufhin gleich mit
einer Flut von Büchern, Mappen und
Formblättern umgeben sehen. Da wird
sich manch einer an unseren Obersten
Feuerwehrreferenten wenden und ihm
zuflehen:
Lieber heil'ger Florian,
stell' auch heute deinen Mann.
Hilf'uns nicht nur in Gefahren,
sondern auch bei Formularen.

Neben seiner sonstigen Tätigkeit als
Feuerwehrmann hat der Schriftführer
eine Reihe von Arbeiten durchzufüh
ren, sei es die Führung der Sitzungs
protokolle, das Festhalten von wichti
gen Ereignissen in einem Tagebuch,
die Erstellung von Statistiken und Zu
sammenfassungen, die Führung der
Mitgliederverzeichnisse, der laufende
Schriftverkehr mit Behörden u. ä.
Darüberhinaus tritt der Schriftführer
als Berater des Kommandanten auf,
überall dort, wo es um Belange geht,
die die Verwaltung betreffen.

Man sieht also, die Aufgabe des
Schriftführers umfaßt nicht bloß das
Ankreuzen von Formblättern, sondern
es ist eine kreative und verantwor
tungsvolle Tätigkeit.

Mit Inkrafttreten des neuen Statutes
können auch Mitglieder außer Dienst
zum Schriftführer oder Kassier bestellt
werden. Auch sind diese nicht mehr
von Rechts wegen vollwertige Mitglie
der des Feuerwehrausschusses, sie be
sitzen das Stimmrecht nur, wenn sie
von der Hauptversammlung gleichzei
tig zu Ausschußmitgliedern gewählt
werden. Schriftführer und Kassiere
sollten, sofern sie aktive Feuerwehr
männer sind, zu Ausschußmitgliedern
gewählt werden, da sie große Verant
wortung innerhalb der Feuerwehr tra
gen müssen und somit auch bei den

Entscheidungen mitreden müssen.
Auf jeden Fall ist darauf zu achten, daß
solche Männer zu Verwaltern ernannt
werden, die dafür geeignet sind, also

Die Wehr St. Jakob hat schon immer
geklagt, daß ihre Veranstaltungen im
mer nur schwach besucht worden sind
und dementsprechend auch die Früch
te ihrer wohlgemeinten Arbeit sehr
gering waren.

In diesem Jahr ließ man sich zum
Zwecke der Attraktion etwas Neues
einfallen. Es wurden die 15 Wehren
des Bezirkes WipptaliSterzing, die ver
bleibenden zwei Wehren des Wippta
les, nämlich Mittewald und Franzens
feste, obwohl bereits zum Feuerwehr
bezirk Brixen gehörend, sowie die
zwölf Wehren des Bezirkes Wipptal
Nord aus dem benachbarten Nordtirol
zum Seilziehen eingeladen.

20 Gruppen haben sich zum Kräfte
messen eingeschrieben. Einige Weh
ren unseres Bezirkes konnten sich lei
der infolge eigener gleichzeitiger Ver
anstaltungen nicht dazu melden.

Der Kampf wurde im »K.-o.-Sy
stem« abgewickelt, da infolge des
enormen Kräfteverschleißes jede an
dere Form undenkbar gewesen wäre.
Lediglich zwei Nordtiroler Wehren,
nämlich Verlierer der ersten Runde,
durften sich, nach vorheriger Abspra
che mit allen Gruppenführern, no
cheinmal einkaufen, um zwei gemelde
te Gruppen, die nicht antraten zu er
setzen.

Mit jeder Runde wurde der Kampf

genügend Zeit für die Tätigkeit auf
bringen und auch möglichst beruflich
mit Verwaltungsaufgaben zu tun

.haben.

spannender und die Kampfzeiten län
ger. Ein phantastisches Publikum ver
stand es, die Kämpfer anzufeuern.
Keine Wehr kam ohne Anhänger, wo
durch der Kampfplatz sehr bald einem
Hexenkessel glich, wobei aber zu kei
nem Moment Streitigkeiten zu ver
zeichnen waren.

Dem idealen Wetter, der guten Or
ganisation der Wehr St. Jakob und der
gekonnten Leistung des Schiedsricr
ters Franz Nest! von der Wehr Wiese.
ist es zu verdanken, daß diese erstmali
ge Veranstaltung ein Erfolg wurde.

Nach dem überaus spannenden Fi
nale zwischen den Gruppen St. Jakob
II und Wiesen II konnte der Bezirks
präsident Karl Bacher die VOLKS
BANK-Wandertrophäe der Gruppe
St. Jakob II überreichen. Die glückli
chen Sieger der Gastgeberwehr wollen
im nächsten Jahr die zweite Auflage
dieses kameradschaftlichen Wett
kampfes wieder organisieren - und
auch gewinnen - damit die Volksbank
Trophäe dann auch endgültig in ihren
Händen bleibt.

Der sehr schön angelegte Festplatz
hat anschließend an den Wettkampf
dem zahlreichen Publikum und den
abgekämpften Athleten noch einige
schöne Stunden bereitet und den Ver
anstaltern die verdienten finanziellen
Früchte erbracht. BFSch N. Plattner
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Gemeinschaftsübung auf 2000 mü. M.
Die Tatsache, daß das Hotel Hohe

Gaisl auf Plätzwiese bereits zweimal
ein Raub der Flammen wurde (im Jah
re 1912 und 1955, damals Hotel Dür
renstein genannt) war der Freiwilligen
Feuerwehr Prags Anlaß genug, dieses
Objekt in eine Gemeinschaftsübung
einzubauen.

Daß es sich bei diesem Brandobjekt
um ein hart zu bekämpfendes Objekt
(lange Anfahrtszeit: ca. 25 Minuten
sowie jahreszeitbedingte Wasser
knappheit) handelt, zeigt der nachste
hende Bericht über die am 27. Septem
ber stattgefundene Übung:

Übungsannahme war ein Zimmer
brand im II. Stock des Hotels.

Um 13.31 Uhr wurde die AlarmsteI
le in Prags telefonisch alarmiert,
ebenso anschließend die Bezirksfunk

,r-station Florian 8, die ihrerseits für die
\ larmierung per Funk der an der

übung beteiligten Wehren sorgte.
Um 13.47 Uhr traf das erste Fahr

zeug, VW Prags am Objekt ein. Der
Einsatzleiter Kdt Johann Trenker gab
Befehl, die Bergung eines Verletzten
im II. Stock durchzuführen sowie ei
nen ersten Löschangriff vom Hydran
ten des Wasserbassins (40.000 1) aus
vorzutragen.

Um 13.50 Uhr traf Range Rover
Welsberg ein, ausgerüstet mit 500-m
B-Schlauchmaterial.

Zwei Minuten später traf das 3.
Fahrzeug - Unimog Prags - ein und
erhielt Befehl, zusammen mit Range
Rover Welsberg, eine Zubringerlei
tung vom 1000 m entfernten »Stolla
Bach« zu errichten, sowie diese ge
meinsam zu legen und eine Saugstelle
zu errichten.

13.56 Uhr: TLF Niederdorf kam am
- randobjekt an und griff den Brand
sofort mit Hochdruck an der Nord
Ost-Seite an.

Um 14.01 Uhr traf das TLF der FF
Welsberg ein und begann einen Innen
angriff, mit Hochdruck, vorgetragen
durch Atemschutzträger.

14.03-14.04 Uhr:, Jeep Wahlen,
Chevrolet Taisten und Campagnola
Aufkirchen trafen ein und erhielten
Befehl, die Zubringerleitung über eine
Relaisschaltung zu vervollständigen.

Währenddessen traf die Drehleiter
der FF Innichen ein (14.09 Uhr) und
erhielt Befehl, »weitere Personen aus
dem Dachgeschoß zu evakuieren«.
Nach erfolgter Evakuierung wurde auf
Befehl der Einsatzleitung der Innenan
griff des TLF Welsberg zurückgerufen
und über die Drehleiter ins Dachge- .
schoß fortgesetzt.

Um 14.08 Uhr gab Pumpe I (Uni
mog Prags) nach Errichtung der Saug-

stelle Wasser Marsch. Nach Anfangs
schwierigkeiten an der Saugstelle war
um 14.55 Uhr die Zubringerleitung
voll funktionsfähig.

Um 15.22 Uhr Übungsschluß und
Übungsbesprechung beim Hotel Hohe
GaisI.

Bürgermeister Taschler, BI Josef
Lanz und AI Erich Messner äußerten
sich im allgemeinen zufrieden über den
Verlauf der Übung, es wurde aber
qarauf hingewiesen, das künftig auf
Ubungen mit Relaisschaltungen mehr
Wert gelegt werden muß und des öfte
ren geübt werden soll.

Kommandant Johann Trenker be
dankte sich aufrichtig bei den Wehren
für die Beteiligung an dieser Übung.

Zusammenfassung:

Beteiligte Wehren: Prags, Wels
berg, Niederdorf, Taisten, Aufkir
chen, Wahlen und Innichen.

Gesamtzahl der Wehrmänner: 70
Mann.

I

Eingesetzte Fahrzeuge: 2 TLF, 1
Drehleiter, 1 Unimog, 5 Gruppenfahr
zeuge.

Eingesetzte Pumpen: 5 TS (davon
eine Reserve).

Zubringerleitung: 1000 m - Höhen-
unterschied 100 m. FF Prags
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Nicht immer Ruler
in der Wüste ...

Anläßlich des Bezirks-Feuerwehrta
ges 1986 in Trens hat der Bezirksver
band Wipptal durch eine einstimmig
gefaßte Resolution auf einige Mißstän
de in unserem Bezirk aufmerksam ge
macht, nämlich
a) auf das bedenklich hoch ayfgeI{illte

Bachbett des Eisacks im'-S'tad~

reich von Sterzing - er bildet dort
die Grenze zwischen den Gemein
den Pfitsch und Sterzing - infolge
Ablagerung nach Gewittern und
Murabgängen im Oberlauf;

b) die zu enge Lagerer-Brücke über
den Fernerbach auf der Jaufenstra-

Einweihung
in Stelansdorl

Am Sonntag, 22. Juni, wurden in
Stefansdorf das neue Schulhaus, das
auch die neue Feuerwehr-Gerätehaus
beherbergt, und ein neues Einsatzfahr
zeug der Feuerwehr eingew~iht.

Ganz Stefansdorf war dabei, als um
9 Uhr die Feuerwehr Stefansdorf mit
dem neuen Löschfahrzeug, die Abord
nungen der benachbarten Wehren und
die Ehrengäste LR Dr. Hans Rubner,
BM Oswald Galler, Frau Direktor Dr.
Christa Mesner, BFP-Stv. Franz
Schwärzer, AI Erich Kosta und Ge
meinderäte, unter den Klängen der
Musikkapelle St. Lorenzen, von der
Kirche zur Schule zogen.

Pfarrer Andreas Mittich zelebrierte
die Messe, die die Musikkapelle musi
kalisch gestaltete, und segnete Schule,
Feuerwehrhalle und Löschfahrzeur
für welches Marianne Dorfmann d\.
Patenschaft übernommen hat.

Nach der kirchlichen Feier eröffnete
Bürgermeister Oswald Galler den Rei
gen der Redner. Dabei erwähnte er die
Baugeschichte. Landesrat Dr. Hans
Rubner beglückwünschte in seiner Re
de die Stefansdorfer und die Gemeinde
St. Lorenzen zu dem gelungenen Bau.
Er rechtfertigte die Spesen für den Bau
der Feuerwehrhalle, wenn man beden
ke, daß beim Brand der Möbelfirma
LACEDELLI im Tauferer Tal, durch
den Einsatz der Feuerwehren Maschi
nen und Lagergut gerettet wurden, de
ren Wert alle Feuerwehreinrichtungen
übersteigt. Als weitere Redner be
schritten Kdt. Josef Außerdorfer und
Fraktionspräsident Franz Kammerer
das Rednerpult, und dankten der Ge
meindeverwaltung für die Erstellung
des Feuerwehrgerätehauses und der
Schule. Der Kommandant dankte den



75-Jahr-Feier und Segnung des Gerälehauses

ße, mit großer Überschwemmungs
gefahr bei Hochwasser;

c) die zu enge Unterführung des Fer-
nerbaches unter der Autobahn auf
der Höhe von Thumburg.

Dank des unermüdlichen Einsatzes
der zuständigen Bürgermeister von
Pfitsch und Sterzing, die Herren Jo
hann Pupp und Josef Larch, und viel
leicht auch Dank unserer Vehemenz,
sowie des dankenswerten Einsatzes
von seiten der zuständigen Landesräte,
haben sich jetzt gute Fortschritte zur
Behebung dieser Mißstände gezeigt.

So lesen wir in den »Dolomiten«
vom 29. August 1986, daß für die Er
richtung einer neuen und längeren und
breiteren Brücke über den Fernerbach
bereits grünes Licht gegeben.worden

Der 17. August 1986 war ein großer
Tag für die Freiwillige Feuerwehr Völ
lan. Es galt die 75-Jahr-Feier und die
Segnung des neuen Gerätehauses zu
feiern. Beim Einmarsch mit den Eh
rengästen und den Fahnenabordnun
gen der Nachbarwehren begleiteten
uns die Partnerfeuerwehr aus Leinfel
den/Echterdingen (BRD), die mit ih
rem Spielmannszug diesem festlichen
Tag eine besondere Note gab.

Auf dem Stetner-Bühel feierten wir
gemeinsam mit Ortspfarrer , Pater Ru
dolf Lantschner, die heilige Meßfeier.

Der Kommandant unserer Wehr be
grüßte die Ehrengäste, darunter Herrn
Albert Kofler, den Verfasser unserer
Festschrift, und bedankte sich bei der
Feuerwehr aus Echterdingen für die ,
gut gepflegte Partnerschaft.

- Der Bürgermeister der Marktge-
einde Lana, Franz Lösch, überbrach

te die Glückwünsche der Gemeinde.
Er dankte für die geleisteten Einsätze
in Völlan wie auch in Lana. In seiner
Rede gab er einen kurzen Überblick
über die Geschicke des Feuerwehrwe-

ist. Das Amt für Industrie wird das um
328 Millionen voranschlagte Projekt in
Auftrag geben.

Ebenso sind die Arbeiten nach eini
gen Wochen ununterbrochenen Aus
hubarbeiten im Eisack abgeschlossen.
Unzählige LKW-Ladungen von Schot
ter wurden von einer heimischen Firma
aus dem Eisackbett ausgebaggert und
fortgebracht. Der Eisack fließt jetzt
wieder in einem stark gesenkten Fluß
bett und für längere Zeit ist die größte
Gefahr für Sterzing gebannt.

Keine Reaktion zeigte noch die Ver
waltung. der Brennerautobahn, die
Kulturgründe und auch Häuser südlich
von Thumburg vor einer neuerlichen
Überschwemmung zu schützen. Wir
hoffen, daß auch hier Vernunft vor
Bürokratie zum Tragen komme. -pn-

sens. Der Gedanke, freiwillige Feuer
wehren zu gründen, stammt aus dem
süddeutschen Raum. Der freiwillige
Dienst am Nächsten jedoch hat sich
besonders bewährt. Mit der Hoffnung,
daß das neue Gerätehaus für die näch
sten Jahrzehnte seinen Zweck erfüllen

möge, schloß der Bürgermeister seine
Ansprache ab.

Der Erste Bürgermeister der Groß
gemeinde Leinfelden/Echterdingen,
Herr Eberhard Breitling, überbrachte
die Glückwünsche zu diesem Jubi
läum. Der Leitsatz »Gott zur Ehr, dem
Nächsten zur Wehr« gilt in Deutsch
land genauso wie in Südtirol.

BFP Walter Schweitzer hob beson
ders die gesellschaftliche Bedeutung
der Freiwilligen Feuerwehren hervor.

Abteilungskommandant Helmut
Kehrer aus Echterdingen überreichte
eine schöne Schmiedearbeit mit dem
Motto »Retten - Löschen - Bergen
Schützen«, welche von den Wehrmän
nern in der Freizeit hergestellt worden
war. Sie wird in unserem neuen Gerä
tehaus einen Ehrenplatz erhalten.

Weitere Gastredner waren Walter
Schweitzer aus Echterdingen sowie
Raika-Präsident Josef Gruber aus
Lana.

Anschließend marschierten wir zum
Gerätehaus. . Bürgermeister. Lösch
durchschnitt das Band als Zeichen für
die Eröffnung. Pater Lantschner seg
nete das neue Gerätehaus. Nach einem
kleinen Umtrunk und Besichtigung be
gann der gemütliche Teil.

Schrf. Siegfried Frei

Stefansdorfern für die großzügigen
Spenden, die den Kauf des Fahrzeuges
erleichterten. Vertreter der Partner
feuerwehr aus Heuchelheim (BRD)
und der Bezirkspräsident-Stv. Franz
Schwärzer überbrachten Grüße.

Beim Fahrzeug handelt es sich um
einen VW LT 35, 90 PS, und einer
Rosenbauer-Tragkraftspritze 16/8.
Der Anschaffungspreis beläuft sich auf
insgesamt 40 Millionen Lire.

Mit einem Konzert der Musikkapel
le St. Lorenzen am Nachmittag und der
Tanzunterhaltung am Abend klang das
für Stefansdorf wohl einmalige Ereig
nis aus. Schrf. Josef Mair
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30 Jahre FF Oberwielenbach

Weihe des neuen Mannschaftswagens
der FF Spinges

Millionen und Fraktionsverwaltung
Spinges 4 Millionen. Den Rest für die
Anschaffung bringt die Wehr durch
Eigenmittel auf.

Bürgermeister Ernst Leitner dankte
dem Kommandanten mit seinem Aus
schuß für die Rührigkeit und hob in
seiner Ansprache die Bedeutung der
Freiwilligen Feuerwehr für das Dorf
hervor und dankte allen Wehrmännern
für ihren selbstlosen Einsatz zum
Schutze des Nächsten. Er gab auch
einen kurzen Rückblick über die rege
Tätigkeit der Feuerwehr seit ihrem Be
stehen.

Bezirkspräsident Johann Michaeler
überbrachte die Grüße und Glückwün
sche des Feuerwehrverbandes.

Pfarrer von Zieglauer segnete so
dann das neue Fahrzeug und wünschte
der Feuerwehr alles Gute.

Anschließend ehrte der Komman
dant die beiden Fahrzeugpatinnen,
Frau Maria Winkler und Frl. Martina
Plank, und überreichte ihnen als Ane'
kennung eine Ehrenurkunde.

FF Spinges

ßenden Feier wurden zwei Mitglieder
außer Dienst und drei aktive Wehr
männer für besondere Verdienste um
die Wehr geehrt.

Oberwielenbach ist eine Fraktion
der Gemeinde Percha im Bezirk Un
terpustertal. Es liegt auf 1300 m Mee
reshöhe und hat 313 Einwohner; es ist
ein kleines bäuerliches Bergdorf am
Eingang eines wunderschönen Hoch
tales, östlich von Percha. Das Dorf ist
erst seit 1964 über eine Autostraße
erreichbar. 1955 wurde eine Hoch
druckwasserleitung mit Hochbehälter

währt: Feuerwehrverband 6Millionen,
Gemeindeverwaltung Mühlbach 12

Am 27. April 1986 feierte die Frei
willige Feuerwehr Oberwielenbach ihr
30jähriges Bestehen. Gleichzeitig
konnte eine kleine Tragkraftspritze
und ein Stromgenerator offiziell ihrer
Bestimmung übergeben werden.

Feierlich wurde der Gottesdienst be
gangen mit anschließender Prozession
und Bachsegnung, zu Ehren des heili
gen Florian. Im Friedhof wurde
schließlich mit einer Kranzniederle
gung bei der von der Feuerwehr gestif
teten Gedenktafel der verstorbenen
Kameraden gedacht. Bei der anschlie-

Am Florianitag - Sonntag, 4. Mai
1986 - feierte die Freiwillige Feuer
wehr von Spinges die Segnung ihres
neuen Mannschaftswagens, des Typs
»VW Caravelle C 112 PS«.

Unter den Klängen der Musikkapel
le von Vals marschierten die Fahnen
abordnungen der Nachbarwehren so
wie eine Abordnung der Feuerwehr
von Volders, die Ortsfeuerwehr, die
Ehrengäste und die Dorfbevölkerung
vom Ortseingang zum neuerbauten
Mehrzweckhaus, wo der Kommandant
alle herzlich willkommen hieß. Er be
grüßte eine Reihe von Ehrengästen,
darunter den Bürgermeister Ernst
Leitner, BFP lohann Michaeler, AI
losef Zingerle, den ehemaligen Kom
mandanten der FF Mühlbach und lang
jähriges Bezirksausschußmitglied Ru
dolf Klammer, unter dessen Führung
die Freiwillige Feuerwehr von Spinges
im Jahre 1959 gegründet wurde. Wei
ters begrüßte er Hochw. Herrn Pfarrer
von Zieglauer, Ehrenmitglied Dr. Ro
bert Rogen, die Kameraden der Nach
barwehren und eine große Anzahl von
Spingeser Bürgern. Ein ganz besonde
rer Gruß galt der Abordnung der Feu
erwehr von Volders, der Partnerge
meinde von Mühlbach.

Der Kommandant Johann Plank er
klärte in kurzen Worten Sinn und
Zweck der Neuanschaffung und dank
te all jenen, die durch ihre Spenden
und Beiträge den Ankauf des Mann
schaftswagens erst ermöglicht haben.
Ein aufrichtiger Dank galt den Bür
gern von Spinges, die sich bei der
Sammlung sehr großzügig erwiesen ha
ben, sowie den verschiedenen Geldin
stituten der näheren Umgebung, die
ihrerseits auch Unterstützungsbeiträge
zugesichert haben. Aus öffentlicher
Hand wurden folgende Beiträge ge-
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90-Jahr-Feier der FF Schleisund Hydranten errichtet (alle Grabun
gen wurden mit Pickel und Schaufel
durchgeführt!). Im darauffolgenden
Frühjahr entschlossen sich zwölf Män
ner unter der Initiative von Michael
Oberparleiter, Josef Schneider und
Alois Schneider, eine Freiwillige Feu
erwehr zu gründen.

Heute zählt die Wehr 37 Mann, wo
bei zu erwähnen ist, daß zwei der
Gründungsmitglieder, nämlich Alois
Schneider und Paul Schneider unun
terbrochen seit der Gründung in akti
vem Dienst stehen. Der erste Kom
mandant, Michael Oberparleiter, der
sich große Verdienste bei der Grün
dung erworben hat, wurde 1957 von
Johann Oberparleiter abgelöst. 1960
übernahm Anton Oberarzbacher die
ses aufopferungsvolle Amt. Unter sei
ner Führung wurde 1962 das Feuer
wehrhaus gebaut und 1964 die erste
Tragkraftspritze angekauft.

1966 übernahm Johann Nieder
wolfsgruber die Kommandantschaft
und seit 1970 steht die Freiwillige Feu
erwehr Oberwielenbach unter der
Führung des heutigen Kommandanten
Alois Schneider. Die Wehr hat dank
seines erfolgreichen Schaffens in den
Jahren seiner Kommandantschaft bei
der Ausrüstung sowie bei der Mann
schaft gewaltig aufgeholt. Bereits 1971
erfolgte der Ankauf des ersten Fiat
Geländefahrzeuges, 1976 der Umbau
des Feuerwehrhauses, wofür er sich
besonders eingesetzt hat, 1977 die Ein
weihung desselben sowie der neuen
Feuerwehrfahne, gestiftet von Martha
Schneider und Rudi Herzig. 1980 wur
de der VW-Rüstwagen und die zweite
Tragkraftspritze angekauft, 1981 war
deren Einweihung und gleichzeitig die

_Feier des 25. Gründungsjubiläums.
hließlich wurde die Wehr noch mit

J:<'unk- und Atemschutzgeräten ausge
rüstet sowie mit einigen Zusatzge
räten.

An dieser Stelle sei allen Wehrmän
nern und Privatpersonen, die dazu bei
getragen haben, daß die Wehr heute so
gut dasteht, sowie dem Herrn Bürger
meister und Feuerwehrkamerad Gott
fried Niederwolfsgruber ein tausendfa
ches Vergelt's Gott gesagt.

Das Ziel wird es jetzt sein, das Feu
erwehrhaus zu vergrößern, da einige
Geräte nur notdürftig untergebracht
werden können, die Motivierung der
Jugend, um sie für die Ideale der Feu
erwehr zu gewinnen sowie die Weiter
bildung der Wehrmänner, damit all
diese Geräte im Bedarfsfalle auch ge
zielt eingesetzt werden können, Ge
fahren abzuwenden und vor allem dem
Nächsten in Not zu helfen.

Am 26. und 27. Juni 1986 feierten
die Wehrmänner von Schleis das
90jährige Bestandsjubiläum ihrer
Wehr.

Das Jubiläum, ergänzt durch eine
Feuerwehrausstellung und eine Bro
schüre, sollte gemäß dem Grußwort
des Kdt. Arthur Waldner nicht nur als
Feier verstanden werden, sondern viel
mehr der Rückbesinnung über das
90jährige Bestehen der Wehr mit all
ihren guten und schwierigen Zeiten
dienen.

Daraus könnten die Wehrmänner
nämlich sinnvolle Orientierungshilfen
für die Zukunft ziehen.

Am Samstagabend wurde das Fest
mit einem Fackelumzug eröffnet. An
geführt wurde er von Wehrmännern in
alten Uniformen und Beleuchtungsge
räten aus der Gründerzeit sowie der
pferdebespannten Handspritze.

Der Sonntag begann mit einer
Kranzniederlegung und der Gedenk
feier für die verstorbenen Kameraden.
Der anschließende Festakt war geprägt
von Ehrungen und Ansprachen.

Am Nachmittag fand je eine Schau
übung mit alten und neuen Geräten
statt. Bei den neuen Geräten erfolgte
ein Innenangriff mit schwerem Atem
schutz und Personenrettung durch Ab
seilen. Bei den alten Geräten erfolgte
der Löschangriff über die Schubleiter
aus dem Jahre 1905, während das Was
ser von der alten Handspritze geför
dert wurde, die sich mit ihren gut über
100 Jahren noch voll funktionstüchtig

Ausstellungs
detail:
Uniform
und Ausrüstung
aus der
Gründungszeit.

zeigte. Die ganze Mannschaft hatte
sich für diese Übung mit möglichst
alten, originalgetreuen Uniformen
ausgestattet. Das Sturmläuten u~d das
Hornsignal ersetzten bei dieser Ubung
die Sirene.

Anschließend erfolgte mit musikali
scher Begleitung der Einmarsch und
die Defilierung mit den alten und neu
en Geräten zum Festplatz.

Anläßlich der 90-Jahr-Feier wurde
von der Jubelwehr auch eine Broschü
re herausgegeben sowie eine Ausstel
lung gestaltet. In der Broschüre wur
den die wichtigsten Daten und Fakten
der Feuerwehr Schleis seit ihrer Grün
dung bis zum heutigen Tag in Wort und
Bild festgehalten. Die Ausstellung
sollte ergänzend zur B.roschüre einen
etwas detaillierteren Uberblick über
die Geschehnisse seit der Gründung
der Wehr geben.

Anhand der Gründungsurkunden
und Statuten, die glücklicherweise
noch als Originale vorhanden sind, so
wie über Mannschaftsfotos, Bilder und
Fotos von Einsätzen, Ausrüstungsge
genständen, Uniformen, Dienstvor
schriften und Ausbildungsunterlagen 
jeweils von der Gründungszeit bis heu
te - wurden die Ereignisse innerhalb
der Schleiser Wehr anschaulich darge
stellt.

Berücksichtigt man, daß einige Aus
stellungsstücke nur mehr einzeln vor
handen sind, so bleibt zu hoffen, daß
bis zur Hundertjahrfeier so manches
Zeugnis aus vergangener Zeit noch
zum Vorschein kommt.
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Da rauchen die Köpfe: Gehört der Reserve-B-Schlauch rechts oder links?

Die Prülung der Prüler
Bericht über den

Bewerterlehrgang in Vilpian

Zu den wesentlichen Voraussetzun
gen für die Organisation eines Lei
stungsbewerbs gehört es, eine gute
Mannschaft zu suchen und zu schulen.
Aus diesem Grunde trafen sich im Juni
über 60 Bewerter, darunter auch je
zwei neue Mitarbeiter pro Bezirk, in
Vilpian.

Es gab heuer noch einen aktuellen
Grund für dieses Treffen: die neuen
Bewerbsbestimmungen, Heft 4, wur
den offiziell vorgestellt und kommen
tiert.

Nach den Einführungen des Be
werbsleiters BFI Heini Erschbamer
ging Rudi Hofer aus Sarnthein die Be
stimmungen Punkt für Punkt durch.
Das Interesse der Teilnehmer sah man
aus den vielen Wortmeldungen und
Fragen. BFP Hellweger führte einige

Schuhmuster vor und man besprach,
welche Fußbekleidung beim Bewerb
zugelassen ist und welche nicht.

Es folgte die eigentliche »Prüfung
der Prüfer«; jeder hatte einen Frage
bogen auszufüllen, der anschließend
bewertet wurde.

Am Nachmittag waren die prakti
schen Übungen vorgesehen. Bewerter
legten selbst Hand an, spielten den
Regelangriff vor, unter den kritischen
Augen ihrer Kollegen. Die ganze An
gelegenheit wurde mit Humor durch
gezogen (z. B. »Fangfehler«, Angriff
in 125 Sekunden mit über 200 Straf
punkten ... ). Überhaupt herrschte den
ganzen Tag über bestes Einver
nehmen.

Ein gutes Niveau ergab die Beurtei
lung der Fragebögen. Einige Fehler
wurden nochmals besprochen, bevor
sich die Bewerter mit einem herzlichen
Applaus bei den Veranstaltern be
dankten. Diese wiederum gingen mit
dem Gefühl nach Hause, gut für den
Bewerb gerüstet zu sein. ch

4mal Blilzschlag
im Bezirk Unlerpuslerlal

Zu insgesamt 6 Bränden mußten
Feuerwehren im Bezirk 7 (Unterpu
stertal) innerhalb der ersten 10 Au
gusttage ausrücken.

Am Sonntag, den 3. August 1986
entdeckte der Bereitschaftsdienst der
Feuerwehr Bruneck aufsteigenden
Rauch am Gaiser Berg oberhalb
Wechseleben in der Gemeinde Gais.

Unter der Leitung der FF Gais wur
de von 2 Seiten her, so nahe wie mög
lich, an die BrandsteIle herangefahren.
Während der Trupp der FF Gais in
schwierigem Gelände zu Fuß weiter
ging, errichteten 'andere Wehren auf
einer Hochalm eine Wasserentnahme
stelle für den inzwischen von der eben
falls an den Löscharbeiten beteiligten
Forstwache alarmierten Hub
schrauber.

Mit 6 gezielten Einsätzen des 60Q
fassenden Wasserbehälters konnte der
Brand, der eine Fläche von ca. 1000 qm
erfaßte, gelöscht werden.

Einige Tage später stieg knapp un
terhalb dieser BrandsteIle nocheinmal
Rauch auf und der Löscheinsatz wie
derholte sich fast wie am Sonntag.
Diesmal flog der Hubschrauber der Fa.
EliAlpi 10mal.

Wieder Blitzschlag war für ein ver
heerendes Schadenfeuer im oberen
Gadertal verantwortlich.

2 Häuser verschiedener Familien in
einem Bergweiler bei St. Leonhard
brannten vollkommen nieder.

Hier erwies sich die Alarmierung
(sie mußte wegen Stromausfall mit den

Flugretlung in Südtir
Kurzbericht

Bewerter bewerten Bewerter.
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Am 18. Juli 1986 wurde am Sitz des
Weißen Kreuzes in Bozen, Fagenstra
ße 46, vom Landesrat für Gesundheits
wesen, Dr. Otto Saurer, im Beisein
verschiedener Behördenvertretern,
der Rettungshubschrauber seiner Be
stimmung übergeben.

Ein Beratungskomitee, das sich aus
Weißem und Rotem Kreuz, AVS,
CAI, Catores, Feuerwehr und Ärzten
zusammensetzt, hat vorerst vom Lan
desrat den Flugrettungsdienst übertra
gen bekommen.

Koordiniert wird für die Dauer der
Probezeit von vier Monaten vom Wei
ßen Kreuz, das auch die Befehlszentra
le und die Notärzte zur Verfügung
stellt, und über dessen Rufnummer
4 44 44 der Hubschrauber angefordert
werden kann.



Im Bild:
Feuerwehren füllen
den AußenJast
Löschwasserbehälter
(A-LWB)
des Hubschraubers.

nsatzautos erfolgen) und die Was
serversorgung (mehrere 100 m
Schlauchlänge mußten steil Bergauf
zum Brandobjekt verlegt werden) als
besonders schwierig.

Am 14. und 15. August galt es wie
derum einen Waldbrand zu be
kämpfen.

Diesmal hatte sich der »Rote Hahn«
den gegenüberliegenden Hang ausge
sucht.

In einem Gelände oberhalb der Ort
schaften Tesselberg und Mühlbach/
Gais brannten einige ha Wald.

Auch hier war der Löscheinsatz
nicht sehr einfach, auf den Einsatz
eines Hubschraubers konnte aber ver
zichtet werden.

Zum Einsatz kommen soll er vor
em bei Berg-, Arbeits- und Straßen

unfällen und nicht zuletzt bei. Verle
gungen von Patienten in die Kliniken
von Innsbruck und Verona.

Herr Dr. Saurer dankte in seiner
Ansprache den Militärs für die bisher
geleistete Rettungshilfe und verband
damit die Bitte für weitere gute Zu
sammenarbeit. Der Flugrettungsdienst
ist in seinen Anfängen, man müsse erst
Erfahrungen sammeln um sodann aus
der Experimentierphase herauszu
kommen.

Der Präsident des Weißen Kreuzes,
Dr. Karl Pellegrini, dankte dem Lan
desrat für seinen Mut und seine Initia
tive und unterstrich die Unterstützung
der bodengebundenen Rettung durch
den Hubschrauber. Er hob die Wich
tigkeit der freiwilligen Hilfe hervor
und wünschte allen an den Einsätzen
beteiligten Männern viel Glück und
gutes Gelingen.

Schließlich brannte 9 Tage nach dem
ersten Einsatz, infolge Blitzschlags, in
Terenten ein Haus nieder.

Hier hatten die in Einsatz stehenden
4 Wehren Glück.

Durch die rasche Alarmierung über
Funk und der nur ca. 100 m entfernt
liegenden guten Wasserentnahmestel
le konnte vorbildliche Arbeit geleistet
werden.

Sämtliches Mobiliar konnte gerettet
werden. Insgesamt standen bei all die
sen Bränden 243 Mann im Einsatz und
leisteten 1.020 Arbeitsstunden.

Gut bewährt hat sich hierbei die
Zusammenarbeit zwischen Feuer
wehr, Forstbehörde und ziviler Ein
satzkräfte (Hubschrauber).

Nach der Segnung durch den Pfarrer
von Gries, Dr. Robert Gamper, schloß
die schlichte Feier.

Und schon war die Feuertaufe fällig:
der Hubschrauber mußte zu seinem
ersten Einsatz aufs Rittner Horn! WK

IBUCHBESPRECHUNGEN I

DER SCHUTZPATRON
ST. FLORIAN
Das spezielle Geschenkbuch für den
Feuerwehrmann

In dem kürzlich erschienenem »Ge
schenkbuch« informiert Karl Roko
schoski über die Stätten der Geburt
Florians, seines Martyriums und seines
Begräbnisses. Das Buch gibt Auf
schluß über wissenswerte Fragen, wie
z.B.: Ist der Schutzheilige in St. Flo
rian oder in Krakau begraben? Warum
ist der heilige Florian der Schutzpatron
der Feuerwehr und anderer Berufe?
Eine Sammlung von Sprüchen leiten
über zu dem aktuellen Thema: Florian
kult im Wandel der Zeit!

Das Buch ist leicht lesbar, nicht in
kunsthistorischer Form aufgezogen
und daher für jedermann verständlich.
Der Präsident des Deutschen Feuer
wehrverbandes, Heinrich Stnive, und
der Präsident des Österreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes, Sepp
Kast, hat dasselbe mit einem schönen
Geleitwort versehen.

Mit diesem Präsent kann daher jeder
Kreisbrandmeister oder Feuerwehr
kommandant einem betreffenden Feu
erwehrmann, der Geburtstag oder ein
Jubiläum feiert, eine besondere Freu
de bereiten. Insbesondere bei Neuauf
nahmen in die Feuerwehr (Jugendfeu- .
erwehr, aktive Mannschaft, Altersab
teilung) ist das Buch ein bleibendes
und ideales Geschenk.

Das Buch ist in handlicher Form
gehalten, hat 104 Seiten mit einem
modernen Einband und ist mit 27
Schwarz-weiß-Fotos reich bebildert.
Der Preis 148 öS, 21,80 DM.

Das Verlagswerk ist in jeder Buch
handlung oder über das Versandhaus
des Deutschen Feuerwehrverbandes,
Postfach 240125, 5300 Bonn 2, be
ziehbar.
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Anforderungen an die Einsatzkräfte
stellen, als ein sogenannter »normaler«
Großbrand, wie die Beiträge über den
Turmbrand in Bad Wimpfen, den
Hochhausbrand in Innsbruck oder den'
Lagerschuppenbrand im Hamburger
Hafen zeigen.

Hinzu kommen noch die Risiken
die durch den Transport gefährliche;
oder chemischer Stoffe auf unseren
Straßen entstehen. Auch für diesen
Einsatzbereich enthält dieser Band
Beispiele, zeigt unter anderem anhand
eines Berichtes über einen Lkw-Unfall
in Burgstall/Südtirol auf, welche
Schwierigkeiten durch eine den Ein.
satzkräften zunächst unbekannte La
dung (in diesem Fall Nervengas) ent
standen. Die Tatsache, daß alle Beiträ
ge von kompetenten Fachleuten (meist
vom Einsatzleiter selbst) verfaßt wur
den, stellt wie auch bei den früheren
Bränden dieser Serie eine fach- und
sachgerechte Information des Lesers
aus erster Hand sicher. Die Serie km ~
jetzt im Abonnement bezogen werdert.

Großformat 21 x 30 cm, 160 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen, 4farbig
und schwarzweiß, Einband kartoniert. '
Band 7, Preis: 34 DM, ISBN
3-88776-036-3.

Die Blitztemperatur beträgt 30.000
Grad.

Die Geschwindigkeit 10.000 km/sec.

Erkennen der Blitzgefahr
Nach langen Schönwetterperioden

können Gewitter (Wetterstürze) gau?:
plötzlich auftreten. Der mit eine

"
Wettersturz verbundene Temperatur-
rückgang stellt in Verbindung mit der
Nässe eine erste alpine Gefahr dar: die
Kälte.

Dazu die Hauptgefahr: der BLITZ.
. Die Blitzgefahr ist im allgemeinen
1m Fels größer als auf Eis und Schnee.

Ankündigung einer Blitzgefahr:
1. Nicht bedeckte Hautflächen vermit

teln ein Gefühl als wäre sie mit
Spinnweben überzogen.

2. Kribbeln auf der Haut.
3. Sträuben der Haare.
4. Surren der Metallgegenstände.
5. Leises Knistern und bläuliches

Leuchten (»Elmsfeuer«) an beson
ders hervorragenden Metallgegen
ständen (Gipfelkreuz usw.).
Das sind bereits Zeichen einer steti

gen Entladung, der sogenannten stillen
Entladung im Gewitterbereich. Ge
nügt diese stille Entladung nicht mehr

.~ ALPENVEREIN SÜDTIROL
~V~ BERGRETTUNGSDIENST

Blilzgefahr

Was ist ein Blitz?

. Der Blitz war und ist immer gefähr
hch. Durch Blitzeinschlag entstehen
jährlich in Südtirol einige Brände wo
bei Häuser, Ställe und Städel, 'aber
auch Vieh auf den Almen getroffen
wird, und großen Schaden anrichtet.
Nicht selten werden auch Menschen
getroffen, und nicht allein Bergsteiger
auf Gipfel und Grate, sondern auch
Bergbewohner in den unterschiedlich
sten Gebieten. Ich glaube daher, daß
folgender Beitrag auch für alle Männer
der Freiwilligen Feuerwehr und deren
Angehörigen von größtem Interesse
sein dürfte. Es handelt sich dabei um
keine hochwissenschaftliche Arbeit
und erhebt auch nicht an Anspruch auf
Vollkommenheit, sondern es sollen
damit nur einige leicht verständliche
Aspekte, Gefahren und Schutzmaß
nahmen aufgezeigt werden.

der Engine Co. 42 im Stadtteil Roxbu
ry in Dienst.

124 Seiten Inhalt, Großformat 21 x
30 cm, ca. 230 Abbildungen, 4farbig,
Festeinband mit Schutzumschlag
Preis: 58 DM, ISBN. 3-88776-024-7'
EFB-Verlagsgesellschaft, Hanau. '

NOTRUF 112
Feuerwehren im Einsatz

Weltweit werden Feuerwehren im
mer wieder plötzlich und unerwartet
vor extrem schwierige Aufgaben ge
stellt. Drei solcher Beispiele enthält
der 7. Band dieser Buchserie:

Die Dammbruchkatastrophe im Sta
vatal/Italien 1985, die schwere Gasex
plosion in einer Vorstadt von Mexiko
City 1984 mit rund 600 Toten und über
2000 Schwerverletzten sowie den
Brand im Sumrnit-Eisenbahntunnell
Großbritannien 1984.

Alle drei Einsätze sorgten nicht nur
in den Tagesmedien, sondern auch in
de! Feuerwehrfachpresse für Schlag
zeIlen. Exemplarisch zeigen sie auf,
welche Probleme solche umfassenden
und zum Teil sehr langwierigen Einsät
ze mit sich bringen.

Aber auch andere Schadensfälle
können es »in sich« haben, höhere

Eine elektrische Entladung zwi
schen Wolken und Erde oder zwischen
Wolken, wobei zwischen den Wolken
Spannungen bis zu mehreren Millio
nen Volt entstehen.

AMERIKA - Kampf den Flammen
All Companies Working
American Firefighters in Action

Über das Buch:
Die Bilder in diesem Buch verdeutli

chen den Unterschied zwischen den
Begriffen »Feuerwehrmann« und dem
amerikanischen »Firefighter«: Wäh-

. rend in den meisten europäischen Län
dern der Feuerwehrmann heute mehr
oder minder ein Mädchen für alles ist
ist der »Firefighter« in den Vereinigte~
Staaten im ursprünglichen Sinne des
Wortes ein Kämpfer gegen das Feuer.
Dem Betrachter wird drastisch vor Au
gen geführt, wie gefährlich und müh
sam dieser mit soviel falscher Roman
tik behaftete Beruf tatsächlich ist. In
diesem Kampf gegen die Flammen gibt
es wenig Schattierungen, obwohl er oft
aussichtslos erscheint, gelingen häufig
g~radezu unglaubliche Löscherfolge,
dIe nur dem persönlichen Einsatz der
Männer zu verdanken sind.

Die Mentalität der Bevölkerung, die
unterschiedliche Bauweise und vieles
mehr führen zu einer erheblich höhe
ren Zahl von Brandeinsätzen als in
Westeuropa. Die Engine Company des
Verfassers rückt im Jahr zu über 1000
Brandeinsätzen aus. 35 solcher Engine
Companies versehen in Boston ihren
Dienst.

Dieses Buch zeigt erstmalig so viel
fältig und umfassend den Alltag des
Feuerwehrmannes in den Großstädten
der USA.

Das Buch ist ein reiner Bildband.
Über den Autor:

Patrick Smith wuchs in Dorchester,
heute ein Stadtteil von Boston im ame
rikanischen Bundesstaat Massachu
setts auf, jenem Gebiet, wo dichtge
drängt die typischen Bostoner Drei
decker-Wohnhäuser stehen. Durch
den Beruf seines Vaters war er mit der
Feuerwehr und ihren Einsätzen von
frühester Kindheit an vertraut. Seit
1970 ist er selbst Mitglied der Bostoner
Berufsfeuerwehr. Nach mehreren Jah
ren Dienst bei der Engine Company 52
wechselte er 1975 zur Rescue 2, später
zur Rescue 1 im Stadtzentrum. In die
ser Zeit erlebte er alle nur erdenkli
chen Arten von Bränden, Unfällen
und Notsituationen, zu denen diese
Sondereinheit gerufen wird.

Anschließend arbeitete Smith 2Y2
Jahre bei der Brandermittlung als Fo
tograf. Seine Arbeit und die ausge
zeichneten Kenntnisse der Stadt und
der Nachbarschaften halfen mit, eine
der gefährlichsten Brandstifterbanden
Amerikas zu überführen und zu verur
teilen. Die Fotos in diesem Buch sind
jedoch ausnahmslos während seiner
Freizeit entstanden. Heute ist Patrick
Smith wieder in vorderster Linie bei

16 - Die Freiwillige Feuerwehr - Nr. 5/1986



Die relativ sicheren (x) und die gefährlichen
Zonen (Pfeil) bei Blitzgefahr•

Starke Erdströme in Pfeilrichtung. Die rechte
Person ist also nach einem Einschlag gefährdet;
die Position links (angezogene Beine) ist richtig.

Erdstrom (Pfeile) kann auch Verteifungen über
springen: die Person ist gefährdet.

Seile sollen sich stets im rechten Winkel zum
Erdstrom befmden (rechts). Die Selbstsichemng
links ist gefährlich.

Der schraffierte Raum zeigt die vor einen direk
ten Einschlag sichere Zone.

Wer auf Geröllhalden unter großen, einzeln
liegenden Felsblöcken vor einem Gewitter
Schutz sucht ist schlecht beraten: einige Meter
davon ist man nahezu hundertprozentig vor Ein
schlägen geschützt.

Sowohl die linke als die rechte Position sind
gefährlich: rechts kann im Riß durch Wasser
Erdstrom geleitet werden; links besteht eben
falls Erdstromgefahr.

Starke Erdströme (Pfeilrichtung) bei einem
Blitzeinschlag weiter oben. Nach ~öglichkeit

also nicht in Rissen und unter Uberhängen
Schutz suchen.

Verhalten bei Blitzgefahr
Die vielgeäußerte These, der Blitz

schlage nur in die höchste Spitze ein, ist
nur teilweise richtig. Denn eine bela
dene Wolke kann sich unterhalb der
höchsten Spitze befinden, wodurch

h der Blitz auf einem niedrigeren
~ itengipfel entladen kann oder auf
dem äußersten Ende eines Grates.
1. Gipfel und Grate sowie alle ausge

setzten Geländepunkte sind zu
meiden.

2. Vermeide: Wasserführende Rin
nen, das Berühren von Drahtseilen
bei Klettersteigen.

3. Ausrüstungsgegenstände aus Metall
sind sofern wo möglich in einiger
Entfernung abzulegen.

4. Meide einzeln stehende Bäume.
5. Wird man beim Klettern von einem

Gewitter überrascht, muß man sich
sofort sichern, und zwar mittels
mehrerer Selbstsicherungen, da ei
ne Entladung ein Seil abschlagen
kann.

6. Beim Abseilen mit geschlossenen
Füßen die Wand berühren. Solange
das Seil noch trocken ist, besteht
kaum Gefahr.

7. Die trockene oder nasse Stelle, auf
der man sich zusammenkauert, soll
te mindestens 1 m von jedem senk
rechten Wandaufschwung entfernt
sein. Ein solcher Aufschwung sollte
wiederum fünf- bis zehnmal höher
sein als die zusammengekauerte Ge
stalt.

8. Sollte eine Biwakschachtel nicht ge
erdet sein, so wickle dich im Schlaf
raum mit Decken (trockene) ein.

9. Hockstellung mit angezogenen
Knien, beide Füße nebeneinander,
ist die beste Stellung.
Nebenbei bemerkt: Blitzschlag ist

im geschlossenen Auto nicht möglich,
da die Karosserie als »faradischer Kä
fig« wirkt, also den Blitz zur Erde
ableitet. Sollten Sie vor einer angehen
den Tour durch Gewitter überrascht
werden, so bleiben Sie sicherheitshal
ber im Auto.

zum Ausgleich der Spannung, kommt
es zum Blitzschlag.

Es gibt auch Ausnahmen: Befindet
sich beispielsweise unterhalb der ei
gentlichen Gewitterwolke eine bisher
neutrale Wolke, die auf die Erde kei
nen Einfluß ausgeübt hat, bilden die
beiden Wolken einen Kondensator.
Findet zwischen diesen beiden Wolken
dann eine Entladung statt, wächst
plötzlich die Spannung zwischen der
unteren Wolke und der Erde durch
gänzliches Freiwerden der der Erde
zugewendeten Ladung der unteren
Wolke so sehr, daß eine Entladung
gegen die Erde eintritt.
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1. Landesjugendlager
in Glurns anläßlich des

10. Landesiugendbewerbs in Mals

Vorgeschmack auf das Militärleben:
die Zeltstadt.

500 hungrige Burschen mußten
versorgt werden.

Feldgottesdienst am Sonntag.



Kennst Du Deine Heimat?
Ausflug zum Reschensee.

»... und warten auf das Abendessen.«

Bei den Spielen machten sogar
die Großen mit.

»Der spannende Augenblick.«

Eine große Überraschung war für
uns der Besuch unserer Feuerwehrvä
ter: LFP Sternbach, LR Rubner, Be
werbsleiter, Präsidenten und Inspek
toren und Gäste spielten mit und setz
ten sich mitten unter uns ans Lager
feuer.

Für die hervorragenden Leistungen
der Organisatoren und für die Hilfe des
Weißen Kreuzes sei nochmals tausend
Dank gesagt.
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Beim Schriftverkehr
ist immer die

Malrikelnummer
anzugeben.

Lederhandschuhe
für Kommandanten

und Funktionäre sind beim
Landesverband erhältlich.

I G~DENKTAFEL I

HANS FREI sen.
FF Elzenbaum

Am 30. März 1986 verstarb nach
kurzer Krankheit, aber trotzdem uner
wartet und plötzlich, unser verehrtes
Mitglied Hans Frei sen. Im fernen Jah
re 1947 ist er in unsere Wehr Elzen
baum eingetreten, in welcher er stets
pflichtbewußt seinen Mann stellte und
sich dadurch die Achtung der Kamera
den und die Hochschätzung der Bevöl
kerung erwarb. Er war immer ein Vor-

. L,.ijd für alle Kameraden und diesem
. lnstand ist es auch zuzuschreiben,

daß der älteste Sohn des Dahingeschie
denen unser derzeitiger Kommandant
ist. Zwei weitere Söhne sind Mitglieder
unserer Wehr.

Im Jahre 1976 schied der Hans kurz
vor Erreichung der Altersgrenze aus
gesundheitlichen Gründen aus der
Wehr aus. Er verfolgte aber als Ehren
mitglied immer unsere Belange. Wir
werden künftig seine pünktliche und
eifrige Anwesenheit bei allen Veran
staltungen sehr vermissen.

Die zahlreiche Anwesenheit von
W-ehrmännern aus dem Abschnitt
Freienfeld und aus dem Bezirk, sowie
das vollzählige Erscheinen unserer
Wehrmänner beim letzten Gang unse
res Kameraden zeugen von der hohen
Wertschätzung, die der Hans genossen
hat und sollen den Angehörigen Trost
sein.

Ehre seinem Gedenken!

JOSEFMAYR
FF Oberwielenbach

Am 9. September 1986 verschied
unser Kamerad JosefMayr, Moarwirt,
und Altbürgermeister im Alter von nur
55 Jahren. Unter großer Anteilnahme
der Bevölkerung aus nah und fern,

sowie der vollzähligen Feuerwehr,
wurde er am 12. September zu Grabe
getragen.

23 Jahre lang war er aktives Mitglied
der Feuerwehr Oberwielenbach, eini
ge Jahre als Kommandantstellvertre
ter. Auch als Bürgermeister hatte er
immer ein offenes Ohr für die Anlie
gen der Feuerwehr. Kommandant
Alois Schneider würdigte am offenen
Grab die Verdienste, die sich der Ver
storbene erworben hat.

Wir werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren.

STEFAN KEHRER
FF Enneberg

Es war der Ostermontag, ein herrli-·""
cher Tag um eine Skitour zu unterneh
men. So stieg Stefan in aller Frühe auf
seinen geliebten Heimatberg »Piz da
Peres«, um wieder einmal den Sonnen
aufgang zu erleben. Auf dem Rückweg

löste sich eine Schneebrettlawine, die
für Stefan tödlich war. Er versuchte,
konnte sich nicht mehr selber retten.
Die Hilfe kam zu spät. Für alle, die ihn
kannten, war dies ein trüber Tag.

Der so plötzliche Tod ist besonders
schwerwiegend, da Stefan seine Frap,
zwei Kinder im Alter von 6 und 2
Jahren, die Eltern sowie Geschwister
zurückläßt.

Seit 1978 war Stefan Kehrer Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Enneberg.
Er war ein hilfsbereiter Mann, der
Interesse zeigte. Ein großer Trauer
zug, begleitet von unserer Wehr und
Abordnungen aus den Nachbarweh
rer, gab dem Verstorbenen das letzte
Geleit.

Gott schenke Dir, Stefan, den ewi
gen Frieden.

ALOIS MONTHALER
FF St. Lorenzen

Am 15. Februar 1986 verschied im
Alter von 83 Jahren Herr Alois Mon
thaler, Ehrenmitglied der Freiwilligen
Feuerwehr St. Lorenzen. Alois Mon
thaler war seit 1947 eifriges Mitglied
der Wehr, bis er aus Altersgründen
vom aktiven Dienst ausschied. Seinen
Lebensabend verbrachte er im Alters
heim von St. Johann. Eine starke Ab
ordnung der Lorenzner Wehr geleitete
ihn zur letzten Ruhestätte im dortigen
Friedhof.

Die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr St. Lorenzen werden ihm
stets ein ehrendes Andenken be
wahren.

JOSEF PUNT
FF Burgeis

Ganz unerwartet und plötzlich ist
unser Ehrenmitglied und ehemaliger
Zugskommandant Josef Punt am
Pfingstmontag von uns gegangen.
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Der Mesner-Sepp - so war er in
Burgeis bekannt - stand im 65. Lebens
jahr. Pflichtbewußt und gewissenhaft
hat er seinen Dienst in der Feuerwehr
versehen. Aber nicht nur in der Wehr
hat sich unser Sepp hervorgetan. 30
Jahre lang war er Kassier der St.-Vin
zenz-Konferenz von Burgeis und über
55 Jahre hat er in der Pfarre von Bur
geis den Mesnerdienst versehen.

Seine große Hilfsbereitschaft und
Wertschätzung kam bei dem schier
endlosen Trauerzug zum Ausdruck.
Kameraden der hiesigen Wehr und die
Musikkapelle Burgeis, deren Obmann
der Sohn des Verstorbenen ist, erwie
sen ihn die letzte Ehre auf den Gang
zum Friedhof. Im überfüllten Gottes
haus zelebrierte Abt Bruno Trauner
den Sterbegottesdienst.

Der Herrgott möge dem Sepp sein
edles Wirken mit der ewigen Freude
belohnen.

ALOIS KRITZINGER·
FF Völs am SchIern

Am 14. Juli 1986 verschied unser
Feuerwehrkamerad Alois Kritzinger,
»Schneider-Luis«, im 72. Lebensjahr.

Seit dem Jahre 1931 war er ein fleißi
ges und eifriges Mitglied der Freiwilli-

gen Feuerwehr Völs am SchIern, und
erhielt im Jahre 1973 das Verdienst
kreuz in Gold.

In seiner langen Zeit als Wehrmann
setzte er sich voll und ganz für die
Feuerwehr ein; besonders wegen sei
nes Humors und seiner Kameradschaft
war er bei allen Kameraden sehr be
liebt und geschätzt. Auch als Wehr
mann a.D. war er immer zur Stelle, wo
es notwendig war, bis ein Augenleiden
ihm dies nicht mehr gestattete. Die
Freiwillige Feuerwehr Völs am SchIern
wird ihren Kameraden Luis immer in
Erinnerung behalten.

FRIEDRICH MAIR
FF Völser Aicha

Am 5. September 1986 verschied
unser Feuerwehrkamerad Friedrich
Mair im Alter von 57 Jahren. Er trat im
Jahr 1973 als Gründungsmitglied im
Alter von 44 Jahren der Freiwilligen
Feuerwehr Völser Aicha bei. Solange
es sein Gesundheitszustand erlaubte
war er ein fleißiger Kamerad und Gön
ner. Die Freiwillige Feuerwehr Völser
Aicha wird ihm ein ehrendes Anden
ken bewahren.

JOSEF KOFLER
FF Kastelbell

Am 16. Juli verunglückte unser Ka
merad Josef Kofler bei einem Traktor
unfall tödlich.

Er trat 1981 in die Freiwillige Feuer
wehr Kastelbell ein und war Grün
dungsmitglied der Löschgruppe Frei
berg.

Stets pflichtbewußt versah er in den
fünf Jahren seinen freiwillig übernom
menen Dienst in unserer Wehr.

Die Ortsfeuerwehr sowie eine Ab
ordnung der Freiwilligen Feuerwehr
Tarsch gaben ihm das letzte Geleit.

Die Freiwillige Feuerwehr Kastel
bell wird seiner in Kameradschaft ge
denken.

JOSEF KRÖSS
JOHANN PIRCHER

FF Tschenn

Innerhalb kurzer Zeit verlor die
Freiwillige Feuerwehr Tschenn ihre
zwei Ehrenmitglieder JosetKröss, Un
tereggelebauer, und Johann Pircher,
Altbürgermeister. Mit ihnen schieden
zwei herausragende Gestalten des
dörflichen Vereinslebens und insbe
sondere der Freiwilligen Feuerwehr
aus diesem Leben.

Joset Kröss verstarb im 74. Lebens
jahr. Er trat 1945 der Freiwilligen Feu
erwehr Tschenn bei, wo er durch seine
stete Hilfsbereitschaft und nimmermü
den Einsatz als vorbildlicher Kamerad
galt. 33 Jahre lang übte er das Amt als
Schriftführer aus.

Johann Pircher verstarb im Alter
von 87 Jahren. Bereits 1914 trat er der
Freiwilligen Feuerwehr Tschenn bei,
wo er durch seine tatkräftige Mitarbeit
beim Aufbau der Wehr mithalf.

Für die Freiwillige Feuerwehr
Tschenn wird das Wirken ihrer Ehren
mitglieder unvergessen bleiben.
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Geländegängige, schnelleTanklösch- fahrzeuge, Besatzung 3Mann, GA<-
Tank mit·1800 I Wasser bei A11radan- trieb, 2100 I bei Stmßenantrieb. Zieg-
ler-Heckpumpe FP 8/8 mit lROKQ- MAT-EntlOftung, Leistung 1800 Vmin.
bei 8 bar, auf Wunsch mit Hochdruckteil 250 Vmin. bei 40 bar und ANS-Pumpenschaltung. Mit

TLF 8/18 auf MAN-VW 8.136 FAE

Wir lIaferten TLF 8 nachTscbenns und LOsen.

Albert Ziegler"g:.:~
Feuerwehrgerätefabrik und

Schtauchweberei
D·7928 Giengel1lBrenz

Tel. 0732211351

Ziegler-Feuerschutz KG
pes Felderer & Co.
Romstraße 102

• 1'-39014 Burgstall/Meran
Tel. (0473) 2924 11

Die Freiwillige Feuerwehr - Nr. 5/1986 - 23




	00
	02
	04
	06
	08
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24



